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Titel:

Schadensersatz wegen Corona-Schutzimpfung (Comirnaty)

Normenkette:
AMG § 84 Abs. 1 S. 2

Leitsätze:
1. Nach § 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AMG besteht eine Haftung nur bei schädlicher Wirkung des Arzneimittels, 
welches über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgeht. 
Eine Haftung besteht nach Gesetzeskonzeption damit lediglich für Arzneimittel, die ein negatives Nutzen-
Risiko-Verhältnis aufweisen. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis umfasst eine Bewertung der positiven 
therapeutischen Wirkung im Vergleich zum Risiko des Arzneimittels. Die Nutzen-Risiko-Abwägung hat 
abstrakt-generellen Charakter und ist nicht bezogen auf den individuellen Geschädigten oder eine 
Untergruppe, dem dieser zugehört, vorzunehmen. Die Nutzen-Risiko-Abwägung findet jeweils für die 
gesamte durch die Indikationsangabe vom pharmazeutischen Unternehmer anvisierte Patientenpopulation 
statt. (Rn. 58) (redaktioneller Leitsatz)
2. Was der pharmazeutische Unternehmer an Informationen in die Informationsträger (Kennzeichnung, 
Gebrauchs- und Fachinformationen) gem. § 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AMG aufzunehmen hat, richtet sich nach 
den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft. Die aufzunehmenden Informationen ergeben sich zum 
einen aus den Prüfungsunterlagen, die bei der Zulassung des Arzneimittels eingereicht werden, und zum 
anderen aus sämtlichen sonstigen wissenschaftlich anerkannten Sachverhalten, einschließlich des 
allgemeinmedizinischen Wissenstandes aufgrund von Tatsachen und Erfahrungen, die in der Fachliteratur 
geschildert und in der ärztlichen Praxis beobachtet werden. Es bedarf zur Aufnahme mithin einen zumindest 
ernst zu nehmenden Verdacht, dass zwischen der Arzneimittelanwendung und einer unerwünschten 
schädlichen Wirkung ein Zusammenhang besteht. (Rn. 77) (redaktioneller Leitsatz)
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Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist für die Beklagte (wegen der Kosten) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des 
jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

4. Der Streitwert wird auf 275.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

1
Der Kläger verlangt von der Beklagten immateriellen Schadensersatz wegen nach Impfung mit dem 
Präparat der Beklagten Comirnaty® BNT162b2 (im Folgenden: Impfstoff) gegen das SARS-CoV-2-Virus 
angeblich erlittener Gesundheitsbeeinträchtigungen. Ferner verlangt er die Feststellung einer 
Schadensersatzpflicht für vermeintliche künftige Schäden aus der Impfung. Zudem macht der Kläger 
diesbezügliche Auskunftsansprüche gegen die Beklagte nach dem AMG geltend.

2
Der Impfstoff wurde von der Beklagten im Zuge der pandemischen Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus 
entwickelt, durch die Europäische Arzneimittelagentur (im Folgenden: EMA) geprüft und am 21.12.2020 von 
der Europäischen Kommission als Impfstoff gegen das Coronavirus unter im Einzelnen streitigen 



Umständen zunächst bedingt zugelassen. Die Beklagte wurde durch die Zulassungsbehörden zur 
Einreichung von Zwischenberichten, sogenannten Periodic Safety Update Reports (im Folgenden: PSUR), 
verpflichtet. Diese enthalten eine statistische und epidemiologische Aufbereitung der von der Beklagten 
erhobenen Daten in einem standardisierten und von den Behörden vorgegebenen Format. Auf der 
Grundlage des Erkenntnisstandes des jeweiligen PSUR werden die Fach- und Gebrauchsinformationen 
angepasst. Die Europäische Kommission erteilte dem Impfstoff am 10.10.2022 unter ebenfalls im Einzelnen 
streitigen Umständen eine Standardzulassung. Der jüngste PSUR #4 mit einem Data Lock Point vom 
18.12.2022 wurde im Februar 2023 von der Beklagten bei der EMA eingereicht. Im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens wurde durch die EMA wiederholt das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Impfstoffes 
geprüft und positiv beschieden. Weltweit wurden mit Stand vom 21.06.2022 über 3,5 Milliarden Dosen 
ausgeliefert und über 2,6 Milliarden Dosen des Impfstoffes verimpft.

3
Der am ... 1957 geborene, verrentete Kläger wurde am ... 04.2021 (Charge ...) erstmalig und am ... 05.2021 
(Charge ...) zum zweiten Mal mit dem streitgegenständlichen Impfstoff Comirnaty geimpft.

4
Der Kläger behauptet, er sei vor den beiden oben genannten Impfungen gesund gewesen. Er habe sich 
immer durchchecken lassen. Außer Verdauungsbeschwerden habe er keine Beschwerden gehabt. Im 
engen zeitlichen Zusammenhang und aufgrund der Impfung seien bei ihm dann 
Gesundheitsbeeinträchtigungen aufgetreten. Er leide seither unter folgenden Symptomen und 
Erkrankungen:

Atemnot, Ateminsuffizienz, Bewusstseinsstörungen, Migräne, Sehschwäche, Schwindel, Schwerfälligkeit, 
Kopfschmerzen, ständige Müdigkeit, Schweißausbrüche, Orientierungslosigkeit, Beeinträchtigung von 
Geruchs- und Geschmackssinn, Konzentrationsschwäche, Übelkeit, Kreislaufprobleme, 
Nierenzellenkarzinom, Aneurysma der Aorta ascendens, multiple Schmerzen nach längerem Stehen, beim 
Gehen und Sitzen, Lumbalsyndrom, Leberschäden, artierelle Hyperthonie, Post-Vac-Syndrom sowie 
zahlreiche weitere Schäden, bezüglich derer auf den Vortrag im Schriftsatz vom 14.05.2023, S.6/12, Bezug 
genommen wird.

5
Der Kläger behauptet weiter, durch den Impfstoff der Beklagten werde das Immunsystem des Menschen 
ausgeschaltet. Er ist der Ansicht, bei dem von der Beklagten vertriebenen Präparat handle es sich nicht um 
einen Impfstoff, sondern um ein Gentherapeutikum, welches eine reverse Transkription von mRNA in DNA 
ermögliche. Der Kläger habe daher ohne seine Zustimmung an einem Experiment mit diesem 
Gentherapeutikum teilgenommen. Die Beklagte habe dabei bewusst und gewollt das Immunsystem der 
geimpften Personen zerstört, um fremde DNA einbringen zu können. Zudem habe das bei der Klägerin 
verwendete Präparat BNT162b.2.9 keine Zulassung, da es sich bei dem Präparat um ein anderes handele 
als dasjenige, das in der vorausgehenden Testphase geprüft worden sei. Die Frage der Nichtigkeit der 
erteilten bedingten und unbedingten Zulassung des Gentherapeutikums BNT162b.2 sei nach Auffassung 
des Klägers daher dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Entscheidung vorzulegen. Das 
streitgegenständliche Präparat BNT162b.2.9 weise zudem erhebliche Mängel in der Herstellung und 
Entwicklung auf, die alle geeignet seien, den streitgegenständlichen Schaden zu verursachen. Das zuvor 
verwendete BNR162b.2.8 habe eine andere Proteinfaltung und wirke daher chemisch anders. Die 
BNT162b2.9 Impfchargen seien oberhalb des Grenzwertes von 10 ng pro Impfdosis mit DNA kontaminiert, 
weshalb es sich um eine wesentlich schädlichere Charge handele. Zudem sei die Impfcharge eine 
Impfcharge mit einer besonders hohen Schadenswahrscheinlichkeit. Die einzelnen Chargen würden 
lediglich durch Sichtprüfung untersucht und die weitere Überprüfung von Monopartikeln sowie die 
Integritätsprüfung finde im Labor der Beklagten selbst statt.

6
Auch beim Kläger sei das Immunsystem auf diese Weise durch das Präparat geschädigt worden. Die 
Interferonkommunikation funktioniere nicht mehr. Der Ratio der InterferonkommunikationTh1/Th2 habe vor 
der Immunadsorbtion und den Aphoresen 1,2. Er sollte zwischen 6,1 und 21 liegen. Das bedeute, dass das 
Immunsystem des Klägers nicht mehr in der Lage ist, Viren und Bakterien zu detektieren und für das 
Immunsystem Alarm zu schlagen. Die Folge sei, dass leicht Infektionen und neue Erkrankungen dadurch 
ermöglicht würden – eingehend damit auch die Furcht vor neuen Infektionen. Die weitere Folge sei, dass 



dann auch das Immunsystem – da ja vermeintlich keine Aufgaben anliegen – immer weiter herunterfahre, 
hier gut daran erkennbar, dass auch die natürlichen Killerzellen nicht mehr ihre Funktion ausübten und 
Erreger zielführend beseitigten. Einhergehend dazu seien die CD 4+ und CD 8+ T-Helferzellen ebenfalls 
substantiell reduziert.

7
Auf S.29 träger der Kläger wortwörtlich Folgendes vor:

„Die Klägerin war vor der Injektion mit BNT162b2 vor dem 09.06.2021 eine lebenslustige Frohnatur und 
konnte ihrer Arbeit als Global Key Account Manager in der Verpackungsbranche beschwerdenfrei 
nachgehen. Unmittelbar nach der Verabreichung am 09.06.2021 war ihr bisher gekanntes Leben zu Ende. 
Sie kann seither Vieles nichts mehr, was vorher eine Selbstverständlichkeit für sie darstellte. Sie hat keine 
Kraft, ist schnell außer Atem. Sie hat temporäre Bewusstseinsstörungen und ist nach den kleinsten 
Kleinigkeiten chronisch erschöpft. Dennoch geht sie wieder ihrer Arbeit nach, weil sie ihren Arbeitsplatz 
nicht verlieren will. Dies kostet sie unendlich viel mehr Kraft als früher.“

8
Der Kläger ist unter anderem der Auffassung, dass seine Ansprüche gegen die Beklagte auf Zahlung von 
Schmerzensgeld und Schadensersatz unter anderem aus § 84 Abs. 1 AMG folgten. Dem Impfstoff der 
Beklagten mangele es an einem positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis. Die Beklagte habe die 
Wirksamkeitsstudie unter anderem dadurch manipuliert, indem sie 1.400 Personen nach Verabreichung der 
ersten Dosis für den Impfstoff aus der Gruppe, die den Impfstoff erhalten hatte, entfernt hat. Sämtliche 
Rechenmodelle zur Nutzen-Risiko-Analyse hätten aus computergestützten Hochrechnungen auf der Basis 
der manipulierten Zahlen der Beklagten bestanden. Da keine Langzeitstudien durchgeführt worden seien, 
fehle es bereits an verlässlichen Daten. Einerseits weise der Impfstoff lediglich einen geringen Grad an 
Wirksamkeit auf und habe daher keinen therapeutischen Nutzen. Der Impfstoff schütze weder vor einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus noch vor dessen Weiterverbreitung oder einem schweren 
Krankheitsverlauf. Vielmehr steige mit jeder Impfung die Infektionsgefahr. Andererseits berge der Impfstoff 
der Beklagten erhebliche gesundheitliche Risiken, die aus Verdachtsmeldungen und wissenschaftlichen 
Aufsätzen abzulesen seien. Der Impfstoff sei nach diesen Erkenntnissen geeignet, schwerwiegende 
Krankheitsbilder hervorzurufen, insbesondere Autoimmunerkrankungen, Augenerkrankungen sowie 
neurologische Erkrankungen. Nach den Veröffentlichungen der EMA sei es bereits in 404.082 Fällen zu 
schweren Nebenwirkungen gekommen, die mit den Gesundheitsbeeinträchtigungen der Klägerin 
vergleichbar seien. Eine Hochrechnung anhand der von den Klägervertretern auf Grundlage ihrer 
Mandantschaft ermittelten Meldequote ergebe über 40 Millionen Fällen mit tatsächlich schweren 
Impfnebenwirkungen in Europa. Bis zum 09.09.2022 seien bei der EMA zudem 12.938 Todesfälle im 
Zusammenhang mit Verabreichung des Impfstoffes erfasst worden, die durch Hinterbliebene und Ärzte 
eingereicht worden seien. Die Risiken seien unter anderem auf die Verwendung toxischer Lipidnanopartikel 
zurückzuführen. Zudem entstünden durch den Wirkmechanismus des Impfstoffes freie Spike-Proteine mit 
schädlicher Wirkung. Daraus ergebe sich, dass jegliche von der Klägerin vorgetragenen 
Gesundheitsbeeinträchtigungen auf den Impfstoff der Beklagten zurückgeführt werden könnten. Überdies 
sei der mRNA-Impfstoff derzeit die häufigste Ursache für den Tod eines geimpften Menschen. Die mRNA-
Impfung habe zeitweise zu einer Übersterblichkeit von bis 37 Prozent geführt, was viele Gesellschaften 
nicht einmal in schlimmsten Kriegszeiten erleben würden. Zudem sei der Ausschluss von Schadensersatz in 
§ 84 Abs. 1 Nr. 1 AMG europarechtswidrig. Im Rahmen des Anwendungsvorrangs des Europarechts sei 
dem Europarecht eine Regelung wie § 84 Abs. 1 S.2 Nr. 1 AMG innerhalb der Produkthaftungsrichtlinie 
gemäß Ziffer 85/374/EWG fremd, wonach eine Haftung bei einer Schädigung dann ausgeschlossen sein 
soll, wenn eine größere Gruppe Dritter vom Produkt einen Nutzen gehabt haben soll (positives Nutzen-
Risiko-Verhältnis).

9
Zudem hätten Kennzeichnung, Fachinformation und Gebrauchsinformation des Impfstoffs der Beklagten 
nicht den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft entsprochen. Die Beklagte habe aufgrund der 
vorangegangenen Tierversuche und klinischen Studien schon zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens um die 
von dem Impfstoff ausgehenden Gefahren gewusst, was sich aus der mit der EU geschlossenen 
Vereinbarung vom 20.11.2020 ergebe, insbesondere aus der dortigen Haftungsfreizeichnung). Hunderte 
Millionen Impfdosen seien im Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages bereits produziert gewesen und 
hätten daher ohne Chargenprüfung des PEIs (im Folgenden: PEI) bereits vor der später erst erteilten 



bedingten Zulassung durch die EMA existiert. Um die Zulassung zu erlangen habe die Beklagte aus reiner 
Profitgier klinische Studien manipuliert. Zudem habe die Beklagte auch nach der Zulassung nicht alle 
geforderten Berichte eingereicht.

10
Aufgrund der fehlerhaften Kennzeichnung und Information habe der Klägerin auch nicht wirksam in die 
Impfung einwilligen können. Insbesondere sei sie nicht gemäß VO (EG) 507/2006 darüber aufgeklärt 
worden, was es bedeute, dass der Impfstoff nur bedingt zugelassen worden sei. Die Verordnung sehe vor, 
„dass die Patienten deutlich darauf hingewiesen werden sollen, dass die Zulassung nur bedingt erteilt 
wurde“. Des Weiteren hätte sie auch vom injizierenden Personal darauf hingewiesen werden müssen, dass 
für das experimentelle Vakzin alle Sicherheitsmechanismen zu Lasten der Impflinge aufgrund der 
MedBVSV, die im Übrigen verfassungswidrig sei, außer Kraft gesetzt worden seien. Es werde bis heute 
gegen § 8 AMG verstoßen, indem unzutreffend über die Impfung aufgeklärt werde.

11
Der Kläger meint, dass seine Ansprüche auch aus dem GenTG sowie deliktische Ansprüche zustehen 
würden. Im Hinblick auf einen möglichen Anspruch aus § 826 BGB trägt er vor, dass die besondere 
Verwerflichkeit darin begründet liege, dass die Beklagte spätestens seit dem 30.04.2021 den Umfang der 
eintretenden Impfschäden aus der klinischen Studie Phase 3 und sein erhebliches Schadpotential gekannt 
habe, vor allem in Bezug auf Gefäßentzündungen (Vasculitis) und das Post-Vac-Syndrom. Gleichwohl sei 
die Bevölkerung und auch die Klagepartei nicht wie von § 8 AMG verlangt, informiert, sondern stattdessen 
desinformiert, indem wider besseres Wissen die Impfung als nebenwirkungsfrei bezeichnet worden sei. Eine 
Information zu den festgestellten Impfschäden habe es nicht gegeben. Auch sei es der Beklagten gemäß § 
5 AMG untersagt, diese Stoffe, deren Gefährlichkeit die Beklagte gekannt habe, in den Verkehr zu bringen 
oder dort zur fortgesetzten Impfung zu belassen. Ferner meint sie, dass ihr Ansprüche nach § 823 Abs. 2 
BGB i.V.m. §§ 5, 95 AMG oder §§ 223, 224, 226 StGB zustehen würden. Es gelte das zu § 826 BGB 
Ausgeführte. Überdies sei die Beklagte verpflichtet gewesen, die Klägerin im Rahmen der ihr obliegenden 
Produktbeobachtungspflicht über die bekannten Nebenwirkungen des Impfstoffes aufzuklären und der 
Verharmlosung der Impfung in den Medien und Politik entgegenzutreten.

12
Die Klagepartei hat ursprünglich mit dem Klageantrag zu 4) beantragt, die Beklagte hilfsweise zu 
verurteilen, ihr die in dieser Klageschrift gestellten Fragen im Wege der Erfüllung des Auskunftsanspruchs 
nach § 84 a AMG schriftlich zu Händen ihrer hiesigen Prozessbevollmächtigten zu beantworten und die 
Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Auskunftserteilung an Eides statt zu versichern, wobei die 
entsprechende Auskunft von dem vertretungsberechtigten Organ der Beklagten zu erteilen sei.

13
Mit Schriftsatz vom 01.12.2023 hat die Klagepartei ihren bislang hilfsweise gestellten Antrag Ziffer 4) als 
Primärantrag gestellt, diesen geändert und erweitert.

14
Mit Schriftsatz vom 10.06.2024 hat die Klagepartei ihren Klageantrag Ziffer 4. Erneut geändert und 
erweitert.

15
Der Kläger beantragt zuletzt,

1.  Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei ein in das Ermessen des Gerichts gestelltes 
Schmerzensgeld, mindestens jedoch EUR 150.000,00 nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz seit dem 30.06.2022 zuzahlen.

 
2.  Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klagepartei sämtliche materiellen und 
immateriellen Schäden zu ersetzen, die der Klagepartei bereits entstanden bzw. künftig aus der 
Schädigungshandlung resultieren werden und derzeit noch nicht bezifferbar sind, soweit die Ansprüche 
nicht auf Sozialversicherungsträger oder sonstige Dritte übergegangen sind.

 



3.  Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei die Kosten der außergerichtlichen Rechtsverfolgung in 
Höhe von EUR 4.633,86 nebst Zinsen in Höhe fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 
30.06.2022 zu zahlen.

 
4.  Die Beklagte wird verurteilt, Auskunft zu erteilen über die im Zeitraum vom 21.12.2020 bis 06.06.2024 
bei der Beklagten bekannten Wirkungen und Nebenwirkungen sowie sämtliche weiteren Erkenntnisse, die 
für die Bewertung der Vertretbarkeit schädlicher Wirkungen des Impfstoffs „Comirnaty“ der Beklagten von 
Bedeutung sein können, soweit diese, Atemnot und Ateminsuffizienz (Belastungsinsuffizienz), Migrände, 
Schwindel, Schwerfälligkeit, Kopfschmerzen, CFS ständige Dauererschöpftheit, Schweißausbrüche, 
Orientierungslosigkeit, Beeinträchtigung von Geruchs- und Geschmacksinn, Konzentrationsschwäche, 
Übelkeit, Kreislaufprobleme, Immundefizit Nierenzellenkarinom links, Aortenaneurysma und Hypertonie 
anbetreffen, insbesondere

 
a. Auskunft über Art und Schwere der Toxizität der verwendeten Lipidnanopartikel ALC-0159 und ALC-0315 
für den Menschen sowie über deren immunologische Auswirkungen auf den menschlichen Organismus zu 
erteilen und die Eignung vorstehende Erkrankungen hervorzurufen?

b. Auskunft über den pharmazeutischen Reinheitsgrad von ALC-0159 und ALC-0315 und darüber, wie 
diese bestimmt werden in Bezug auf ZETA (Ladungspotential) und die Ziele im Körper, die sich darüber 
vermehrt ansteuern lassen, insbesondere Gehirn und Gelenke?

c. Auskunft darüber, welcher Lieferant für die Lieferung der hier streitgegenständlichen Impf-Charge 
zuständig war und welche Technologie dieser für die Herstellung nutzte, insbesondere für das Werk in 
Marburg, das nicht über eine gentechnische GMP-Zertifizierung wie alle anderen Werke verfügte, aber als 
Hauptproduzent bekannt ist?

d. Warum war im Spike-Protein „Wuhan 1“ der Verbau einer Furin-Schnittstelle zur Trennung des S1-
Proteins vom S2-Protein erforderlich war, und welche Wirkungen es auf das Herz-Kreislaufsystem und die 
neurologischen Schäden, wie Bewußtseinsstörung in Betracht kommen?

e. Warum ein P2-Lock verwendet wurde, damit das Spike-Protein S2 nicht auf geht indes aber das S1 
ungesichert blieb und sich lösen konnte und an den ACE2 Adapter menschlicher Zellen bindet. Welche 
Auswirkungen verursacht dieser Mechanismus bezogen auf die obigen Erkrankungen?

f. Erläuterung, ob es Biarcore-Messungen (Oberflächenplasmonenresonanz spektroskopie) gibt die 
belegen, dass das Spike-Protein wirklich nicht bindet, um festzustellen, ob die Beklage gem. Ziffer e. die 
dazugehörigen Feststellungnen überhaupt traf?

g. Warum ein ganzes Cluster von HIV-Sequenzen und GP-120 im Spike-Protein verbaut sind und welche 
Auswirkungen dies auf das Immunsystem der Klagepartei und seine Autoimmunerkrankung hat. Die 
Klagepartei nimmt Bezug auf folgenden Aufsatz (peer-reviewed): „COVID-19, SARS AND BATS 
CORONAVIRUSES GENOMES PECULIAR HOMOLOGOUS RNA SEQUENCES“, 
https://www.granthaalayahpublication.org/journals/index.php/granthaalayah/article/view/IJRG20_B07_3568 
? Welche Auswirkungen haben die modRNA Sequenzen auf die obigen streitgegenständlichen 
Erkrankungen?

h. warum eine Neuropilin-Schnittstelle im Spike-Protein verbaut wurde und warum es erforderlich erschien 
auch Nervenzellen und Gehirnzellen das Spike-Protein exponieren zu lassen? Können dadurch 
Nervenzellen und Gehirnzellen abgetötet werden und kann es dadurch zu den streitgegenständlichen 
neurologischen Schäden, insbesondere der Migräne kommen?

i. Auskunft, welche konkreten gesundheitlichen Schäden am Menschen im zeitlichen Zusammenhang mit 
der Impfung vor dem 11.05.2021 durch die Beklagte oder in deren Auftrag festgestellt wurden durch Vorlage 
sämtlicher bis dahin durch die Pharmakovigilanz analog gemeldeten und festgestellten gesundheitlichen 
Schäden?

j. Auskunft darüber zu erteilen, wie sichergestellt wurde, dass auf der menschlichen Zelle exponierende 
Spike-Proteine von der Zellwand gehalten (Membrananker) und nicht etwa frei im Körper verfügbar wurden 
und was ggf. freies Spikeprotein im Blut bewirkt?



k. Auskunft darüber zu erteilen, ob und gegebenenfalls seit wann der Beklagten bekannt ist, dass das 
Spike-Protein (“Wuhan 1“) an den ACE-Rezeptor menschlicher Zellen andocken und es dadurch Schäden 
in der Form der Blockade des Renin-Angiotensin-Aldosteron-System am menschlichen Organismus 
verursachen kann?

l. Welche Untersuchungen zur Genotoxizität beim Menschen durch BNT162b2 von Seiten der Beklagten 
unternommen worden sind? Welche Langzeitschäden konnten zu den streitgegenständlichen obigen 
gesundheitlichen Schäden bisher (über 6 Monate hinaus) von der Beklagten festgestellt werden in Bezug 
auf die streitgegenständlichen Erkrankungen?

m. Welche Unterschiede zwischen der Faltung des Proteins zwischen BNT162b2.8 und BNT162b2.9 
bestehen und welche Unterschiede im Protein und der potentielen Schadensträchtigkeit dadurch 
entstehen? Worin unterscheiden sich die gebauten Spikeproteine und welches davon weist eine höhere 
Schadensträchtigkeit in Bezug auf die streitgegenständlichen Erkrankugnen auf?

n. Auskunft, welche Bewandtnis die Feststellung von Prof. M. von der T. University of Science zur 
Verwendung von Plasmid-DNA in dem Impfstoff BNT162b2 hat (SV40-Sequenz)? Ergänzend: Seit wann 
wird die Sequenz von der Beklagten genutzt? Welche Funktion übt die Plasmid-DNA nach der Vorstellung 
der Beklagten in dem Vakzin aus? Sind der Beklagten Zielvektoren in der ...

o. Auskunft, welche Maßnahmen gegen negative Auswirkungen des Vakzins auf die Fruchtbarkeit von 
geimpften Personen im Hinblick auf die Feststellungen im Abschlussgutachten zur PräKlinik vom 
21.01.2021 ergriffen wurden? Welche Bedenken in Bezug auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis wurden dazu 
von Seiten der Beklagten eingestellt?

p. Auskunft über den Inhalts des Zwischenberichts C4591022 zu Fehl- und Totgeburten (Pflichtbestandteil 
des EPAR-Riskmanagement der EMA) und welche Auswirkungen in Bezug auf etwaige Bedenken gem. § 5 
AMG sich ergaben und was davon in das Nutzen-Risikoverhältnis in die Betrachtung einfloss?

q. Auskunft dazu, welche Maßnahmen die Beklagte unternahm, nachdem sie gemäß folgender Gutachten 
(peer-reviewed) feststellte, dass ihr Vakzin BNT162b2 die Blockade/Zerstörung des P53-Protein an 
menschlichen Körperzellen die Krebszellenerkennung verhindert:

- Zeitliche metabolische Reaktion auf mRNA-Impfungen bei Onkologiepatienten,Quelle: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463888/?

- Koordinierung und Optimierung von FDG-PET/CT und Impfung; Erfahrungen aus der Anfangsphase der 
Massenimpfung, Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34029956/?- Lymphadenopathie nach Impfung: 
Bericht über zytologische Befunde aus einer Feinnadelaspirationsbiopsie, Quelle: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34432391/?

- Axilläre Lymphadenopathie nach Impfung bei einer Frau mit Brustkrebs, Quelle:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34940788/?

- Feinnadelaspiration bei einer impfassoziierten Lymphadenopathie, Quelle: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34286849/?

- Hypermetabolische Lymphadenopathie nach Pfizer-Impfung, Inzidenz bewertet durch FDG PET-CT und 
Bedeutung für die Interpretation der Studie, eine Überprüfung von 728 geimpften Patienten, Quelle: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33774684/? Wurden alle vorstehenden Erkenntnisse der medizinischen 
Wissenschaft im Nutzen-Risiko-Verhältnis verarbeitet und falls bejahend in welcher Form? Ergänzung: In 
welchem Zusammenhang steht diesbezüglich die Zulassung im Jahr 2022 von 23 neuen 
Krebsmedikamenten des Pfizer-Konzerns?

r. Auskunft, ob Oncomire – d.h. mit Krebs assoziierte miRNA – in dem streitgegenständlichen Impfstoff 
Comirnaty enthalten sein können und im Zusammenhang zu den streitgegenständlichen gesundheitlichen 
Schäden stehen?

s. Auskunft, warum die Beklagte der Bevölkerung nicht mitteilte, dass Frauen ein dreifach höheres Risiko 
besitzen, gesundheitliche Schäden infolge der Impfung mit BNT162b2 zu erleiden (PSUR #1)? Welche 



Bedenken davon wurden wie konkret in das Nutzen-Risiko-Verhältnis nachträglich eingestellt oder welche 
Bedenkgen nach § 5 AMG ergaben sich daraus?

t. Trifft es zu, dass Herr U. S. als ehemaliger Geschäftsführer und sämtliche Mitarbeiter der Beklagten sich 
nicht haben impfen lassen? Hat das etwas mit dem Entstehen der streitgegenständlichen Schäden etwas zu 
tun?

u. Trifft es zu, dass U. S. bereits in seinem Patent US 2015/0086612 A1 auf Seite feststellt: „Bei der 
Immuntherapie auf RNA-Basis kann die Teerbildung in Lunge oder Leber nachteilig sein, da das Risiko 
einer Immunreaktion bei diesen Organen besteht.“ (engl.: For RNA based immunotherapy, lung or liver tar 
geting can be detrimental, because of the risk of an immune response against these organs.). Ergänzend: 
Welche Änderungen nach Einreichung des Patents liegend der Beklagten vor, die diese Einschätzung im 
streitgegenständlichen Vakzin widerlegen? Wie verarbeitete die Beklagte die Erkenntnis im Rahmen der zu 
beurteilenden Risiken?

v. Trifft es zu, dass U. S. in seinem Patent US 10,485,884 B2 beschrieb, dass die Kombination von Salzen 
mit Nanolipiden keine gute Idee sei, weil diese dann ausflocken? Welcher Schaden entsteht bei 
Verdünnung mit ionischem Kochsalz in Verbindung mit der Tatsache, dass in einen Ca2+-haltigen Muskel 
injiziert wird? Kann es durch Ausflockungen zu den streitgegenständlichen gesundheitlichen Schäden 
kommen?

w. Auskunft darüber, ob die Beklagte über das Spike-Protein „Wuhan 1“ die proteinbiochemischen 
Grundlagen erhoben hatte, wie:

- Thermostabilität

- PH-Sensitivität Verhält sich bspw. ein im Fuß der Klagepartei auf 7 Grad heruntergekühltes Spike Protein 
anders als bei 36,6 Grad (Kältedenaturierung)? Können dadurch die streitgegenständlichen 
gesundheitlichen Schäden ausgelöst werden?

x. Auskunft darüber, was mit fehlgefalteten Proteinen geschieht. Wurde auf Einschlusskörperchen in den 
Zellen getestet? Können diese die streitgegenständlichen gesundheitlichen Schäden verursachen?

y. In welchem Umfang und mit welchen Auswirkungen wird das N1-Methylpseudouridin in der rRNA der 
Ribosomen der Mitochondrien und denen der Zelle, zellulärer mRNA und tRNA eingebaut? Welche 
Anstrengungen wurden unternommen, eine damit einhergehende, potenzielle Auswirkung auf den 
Energiehaushalt und die Proteinproduktion der Zellen zu verhindern? Ist das N1-Methylpseudouridin allein 
und in Kombination mit der modRNA geeignet die gesundheitlichen Schäden zu verursachen? Wie verlässt 
N1-Methylpseudouridine wieder den Körper und was geschieht nach der Transfektion in die Zelle? Sind 
diese Mechanismen geeignet, den streitgegenständlichen Schaden zu verursachen?

z. Hat die Beklagte die Menge der zu produzierenden Spike-Proteine in den jeweiligen Organen und 
Körperbestandteilen quantifiziert, weil das N1-Methylpseudouridin zu einer erhöhten Produktion von Spike-
Proteinen im gesamten Körper führt? Kann die Quantität an Spike-Proteinen die streitgegenständlichen 
gesundheitlichen Schäden auslösen?

aa. Für den Fall der Bejahung der vorausgegangenen Frage mag die Beklagte dazu äußern, wie sie 
sicherstellte, dass die Spike-Proteine bei zu hoher Konzentration nicht thermodynamisch instabil werden 
(life on the edge of solubility).

bb. Auskunft darüber, welche konkrete biologische/chemische/und oder physikalische Eigenschaft ihres 
Produktes zu einem Nutzen als Schutzimpfung für die Klagepartei führen soll?

cc. Auskunft darüber, was mit dem N1-Methylpseudouridin als Nukleotid geschieht, nachdem die modRNA 
in die menschliche Zelle transfiziert wurde, insbesondere, ob das N1-Methylpseudouridin in der ribosomalen 
RNA der Mitochondrien verbaut?

dd. Auskunft über den Inhalt und den Ablauf des Herstellungsprozesses „Process 2“ und wie die Beklagte 
sicherstellte, dass keine DNA-Verunreinigung in die streitgegenständlichen Chargen des Impfstoffes 
gelangte?



ee. Auskunft darüber, wieviel Nanogramm an DNA (alle DNA Schnipsel) sich in den streitgegenständlichen 
Chargen der Klagepartei befanden.

ff. Auskunft darüber, wer die Nutzung für die Produktion mit Plasmiden mit Sv40 freigegeben hat und wie 
konkret die Konformitätsbescheinigung der Beklagten für „Process 2“ aussieht?

gg. Warum wurde das Produkt Comirnaty nicht im Arzneimittelbuch aufgenommen und mit den üblichen 
Beschreibungen „Integrität, Reinheit und produzierter Wirkstoffmenge“ beschrieben? Ist der Beklagten die 
Integrität, die Reinheit und die im Körper produzierte Wirkstoffmenge (Spikeprotein Wuhan1) überhaupt 
bekannt?

hh.Auskunft darüber, warum die Lipide ALC-0315 und ALC-0159 von der Beklagten mit der Gefahrenklasse 
3 – „gefährlich“ angegeben, das Gesamtprodukt Comirnaty durch die Beklagte aber mit OEB 5 – „sehr 
hohes toxisches Potential ab 1 Mikrogramm“? Ist die Toxizität des Gesamtprodukts bereits geeignet die 
gesundheitlichen Schäden hervorzurufen?

Die Beklagte wird verurteilt, der Klagepartei die vorstehenden Auskünfte im Wege der Erfüllung des 
Auskunftsanspruchs nach § 84 aAMG schriftlich zu Händen ihrer hiesigen Prozessbevollmächtigten zu 
beantworten und die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Auskunftserteilung an Eides statt zu versichern. 
Die entsprechende Auskunft ist von dem vertretungsberechtigten Organ der Beklagten zu erteilen.

16
Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

17
Die Beklagte behauptet hauptsächlich, es sei schon nicht nachgewiesen, dass die Klägerin an den von ihr 
behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen leide. Die von der Klägerin beigebrachten 
Behandlungsunterlagen seien in weiten Teilen unzureichend. Den Anspruchssteller im Arzneimittelverfahren 
treffe eine erweiterte Darlegungslast, insbesondere zu Grund- und Parallelerkrankungen, Risikofaktoren 
sowie der Einnahme anderer Arzneimittel. Die Unterlagen legten insbesondere nicht dar, dass der Kläger an 
einem defekten Immunsystem leide. Auch sei der zeitliche Zusammenhang der vorgebrachten 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen unklar. Zudem sei auch ein kausaler Zusammenhang zwischen den 
behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der Impfung weder nachgewiesen noch aus den 
vorliegenden Informationen und Unterlagen abzuleiten. Es gebe keine belastbaren Hinweise darauf, dass 
der Impfstoff eine Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane, (dauerhafte) grippeähnliche 
Symptome, eine Herpesassoziierte Erkrankung, eine Lungenerkrankung, eine Nervensystem-
Funktionsstörung oder Sehprobleme verursache.

18
Der Impfstoff weise insbesondere ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis auf. Der Nutzen, der wirksame 
Schutz vor einer durch das Coronavirus ausgelösten COVID-19-Erkrankung mit potenziell tödlichem 
Verlauf, überwiege die sehr selten aufgetretenen Risiken bei Weitem. Sämtliche erforderlichen Daten und 
Nachweise seien der EMA vorgelegt worden. Dies stehe im Einklang mit der von der zuständigen Aufsichts- 
und Zulassungsbehörde ausgesprochenen Marktzulassung. Ohne ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis 
hätte die Zulassung nicht erteilt werden dürfen. Dabei sei der Impfstoff von der Beklagten und den 
zuständigen Aufsichtsbehörden laufend und sehr engmaschig überwacht worden. Es seien keine 
belastbaren Anhaltspunkte ersichtlich, die das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis des Impfstoffes in Zweifel 
ziehen würden. Nach Prüfung aller verfügbaren Studiendaten und aller relevanten Informationen sei der 
Ausschuss für Humanarzneimittel bei der EMA (Committee for Medicinal Products for Human Use, „CHMP“) 
zu dem Schluss gekommen, dass der Nutzen des Impfstoffs seine möglichen Risiken deutlich überwiege. 
Zugleich sei – was unstreitig ist – empfohlen worden, die bedingte Zulassung des Impfstoffes in eine 
Standardzulassung umzuwandeln, die nicht jährlich erneuert werden müsse (Anl. B3).

19
Die Fach- und Gebrauchsinformation zu dem Impfstoff hätten stets dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
entsprochen. Die zur Zeit der streitgegenständlichen Impfung aktuellen Fach- und Gebrauchsinformationen 
hätten Hinweise auf allergische Reaktionen bis hin zu einem Schock enthalten, der eine akute und 
potenziell lebensbedrohliche Reaktion darstelle. Darüber hinaus sei auch auf die Möglichkeit bisher 



unbekannter Impfreaktionen hingewiesen worden. Die Beklagte habe in ihrer Gebrauchsinformation 
insbesondere auf die damalige bedingte Zulassung hingewiesen. Sämtliche Gebrauchsinformationen, die 
vor dem Übergang in die Standardzulassung veröffentlicht worden seien, hätten den folgenden Hinweis 
enthalten: „Dieses Arzneimittel wurde unter „Besonderen Bedingungen“ zugelassen. Das bedeutet, dass 
weitere Nachweise für den Nutzen des Arzneimittels erwartet werden.“

20
Die klinischen Studien und der Einsatz des Impfstoffs in der Praxis hätten keine Hinweise auf die klägerseits 
behaupteten Qualitätsprobleme und die damit einhergehende besondere Gefährlichkeit ergeben – weder im 
Allgemeinen noch bei einzelnen Chargendie in Verkehr gebracht wurden. Die jeweilige Dosis sei nach 
wissenschaftlichen Methoden im Rahmen von Studien ermittelt und von den Zulassungsbehörden 
genehmigt worden. Die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs sei seitens der Beklagten 
kontinuierlich sichergestellt und von den zuständigen Behörden laufend und engmaschig überwacht 
worden.

21
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes, beziehungsweise zur Ergänzung des 
Tatbestandes wird vollumfänglich auf sämtliche zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst 
ihrer Anlagen, das Sitzungsprotokoll vom 18.06.2024 sowie den gesamten Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

22
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.

A.

23
Die Klagepartei hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung von immateriellem oder materiellem 
Schadensersatz aus § 84 Abs. 1 AMG, §§ 823 Abs. 1 BGB, 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 223, 224, 230 StGB, 
§§ 5, 95 AMG, § 826 BGB, § 32 GenTG. Daraus folgt auch die Unbegründetheit des mit dem Klageantrag 
zu 3. verfolgten Feststellungsantrag.

24
I. Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs gemäß § 84 Abs. 1 Nr. AMG sind 
nicht erfüllt. Nach § 84 Abs. 1 S. 1 AMG ist der pharmazeutische Unternehmer, der das Arzneimittel im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes in den Verkehr gebracht hat, verpflichtet, dem Verletzten den daraus 
entstandenen Schaden zu ersetzen, wenn infolge der Anwendung eines zum Gebrauch bei Menschen 
bestimmten Arzneimittels, das im Geltungsbereich dieses Gesetzes an den Verbraucher abgegeben wurde 
und der Pflicht zur Zulassung unterliegt oder durch Rechtsverordnung von der Zulassung befreit worden ist, 
ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen nicht unerheblich verletzt wird. 
Gemäß § 84 Abs. 1 S. 2 AMG besteht die Ersatzpflicht indes nur, wenn entweder das Arzneimittel bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen hat, die über ein nach den Erkenntnissen der 
medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgehen (§ 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AMG) oder der Schaden 
infolge einer nicht den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft entsprechenden Kennzeichnung, 
Fachinformation oder Gebrauchsinformation eingetreten ist (§ 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AMG).

25
1. Es ist zunächst voranzustellen, dass das Arzneimittelgesetz vorliegend entgegen dem wortreichen 
Vortrag des Klägervertreters insbesondere auf S.151 ff. der Replik vom 14.05.2024, aber auch dem noch 
wortreicheren Schriftsatz vom 10.06.2024, anwendbar ist, da der Impfstoff der Beklagten ein Arzneimittel im 
Sinne des AMG darstellt und kein Gentherapeutikum, wie es im Klagevortrag durchwegs in teils reißerischer 
Form behauptet wird. Impfstoffe sind gemäß § 4 Abs. 4 AMG Arzneimittel im Sinne des § 2 Abs. 1 AMG, die 
Antigene oder rekombinante Nukleinsäuren enthalten und die dazu bestimmt sind, beim Menschen zur 
Erzeugung von spezifischen Abwehr- und Schutzstoffen angewendet zu werden und, soweit sie 
rekombinante Nukleinsäuren enthalten, ausschließlich zur Vorbeugung oder Behandlung von 
Infektionskrankheiten bestimmt sind. Abzugrenzen ist der Impfstoff von einem Gentherapeutikum, welches 
in § 4 Abs. 9 AMG Erwähnung findet. Danach sind Arzneimittel für neuartige Therapien Gentherapeutika, 
somatische Zelltherapeutika oder biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte nach Artikel 2 Absatz 1 



Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
November 2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien und zur Änderung der RL 2001/83/EG und der 
Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (ABl. L 324 vom 10.12.2007, S. 121; L 87 vom 31.3.2009, S. 174), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1243 (ABl. L 198 vom 25.07.2019, S. 241) geändert worden ist. 
Soweit die Klägerin meint, der Impfstoff hätte als Gentherapeutikum beurteilt und geprüft werden müssen, 
steht dem eine klare und eindeutige Regelung in der RL 2009/120/EG der Kommission vom 14. September 
2009 zur Änderung der RL 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel im Hinblick auf Arzneimittel für neuartige Therapien (ABl. L 
242 vom 15. September 2009, S. 4) entgegen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 7. Juli 2022 – 1 WB 2/22 –, 
juris Rn. 219). In dieser Richtlinie wird zunächst der Begriff des Gentherapeutikums näher definiert und 
dann in einem Nachsatz ausgeführt: „Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten sind keine Gentherapeutika“ 
(BVerwG, aaO.). Soweit die Klägerin in ihrem Vortrag ausführt, dass aufgrund dieser wissenschaftlich und 
medizinisch ungerechtfertigten geänderten Klassifikation die zur Sicherheit der Patienten als erforderlich 
angesehenen Untersuchungen dramatisch reduziert worden seien, überzeugt dies nicht und belegt, dass 
keinerlei Zusammenhang mit dem hiesigen Verfahren besteht. Denn zum Zeitpunkt der Verkündung der 
Richtlinie im Jahr 2009 existierte die Corona-Pandemie offenkundig noch nicht. Das Gericht hat zudem in 
den Blick genommen, dass die Frage, ob der Impfstoff Comirnaty® ein Arzneimittel oder ein 
Gentherapeutikum darstellt, Gegenstand der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 
07.07.2022 gewesen ist (BVerwG, Beschluss vom 07.07.2022 – 1 WB 2/22 –, juris). Das 
Bundesverwaltungsgericht hat – insoweit sachverständig beraten – u.a. überzeugend ausgeführt, dass 
objektiv betrachtet die Präparate Comirnaty® und Spikevax® eindeutig den arzneimittelrechtlichen 
Impfstoffbegriff erfüllen. Die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna enthielten anders als 
herkömmliche Impfstoffe keine Antigene. Sie würden aber mit Boten-Ribonukleinsäuren arbeiten, die mit 
gentechnischen Methoden neu zusammengestellt (rekombiniert) würden. Zudem seien die Präparate dazu 
bestimmt, beim Menschen (mittelbar) die Erzeugung bestimmter Abwehrstoffe (Antikörper) auszulösen und 
dienten ausschließlich zur Vorbeugung der Infektionskrankheit Covid-19 (BVerwG, aaO, Rn. 218). Auf die 
weiteren molekularbiologischen Einzelheiten zur Wirkweise des Impfstoffes kommt es daher jedenfalls in 
diesem Zusammenhang nicht an. So auch beispielsweise das LG Düsseldorf, Az. 3 O 151/22, mit guter 
Begründung, der sich das Gericht anschließt.

26
2. Hinsichtlich der Anwendbarkeit von § 84 Abs. 1 AMG bestehen keine europarechtlichen Bedenken. Die 
EG-Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EWG (im Folgenden: Produkthaftungsrichtlinie) sieht in Art. 2 vor, dass 
Produkte alle beweglichen Sachen sind, ausgenommen sind landwirtschaftliche Naturprodukte und 
Jagderzeugnisse. Arzneimittel fallen als bewegliche Sachen unter den Anwendungsbereich. Art. 13 der 
Produkthaftungsrichtlinie normiert, dass Ansprüche, die ein Geschädigter aufgrund einer zum Zeitpunkt der 
Bekanntgabe dieser Richtlinie bestehenden besonderen Haftungsregelung geltend machen kann, durch die 
Produkthaftungsrichtlinie nicht berührt sind. Dass das deutsche Arzneimittelhaftungsrecht eine solche 
besondere Haftungsregelung darstellt, wird aus dem 13. Erwägungsgrund zur Produkthaftungsrichtlinie 
deutlich, in dem normiert ist, dass soweit in einem Mitgliedsstaat ein wirksamer Verbraucherschutz im 
Arzneimittelbereich bereits durch eine besondere Haftungsregelung gewährleistet ist, Klagen aufgrund 
dieser besonderen Haftungsregelung ebenfalls weiter möglich sein müssen. Das Arzneimittelhaftungsrecht 
in Deutschland war die einzige „besondere Haftungsregelung“, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der 
Richtlinie am 30.07.1985 in den Mitgliedsstaaten bestand. Art. 13 der Produkthaftungsrichtlinie wurde 
normhistorisch aufgenommen, da die damalige deutsche Bundesregierung sich geweigert hatte, der 
Produkthaftungsrichtlinie zuzustimmen, sofern dies eine Anpassung oder gar Aufhebung des 1967 neu 
eingeführten deutschen Arzneimittelhaftungsrechts erforderlich gemacht hätte (Franzki in: BeckOGK, § 84 
Rn. 9; Brock in: Kügel/Müller/Hofmann, 3. Auflage 2022, Vor §§ 84-94a Rn. 10; EuGH, Urteil vom 
20.11.2014, C-310/13 = NJW 2015, 927 Rn. 27 ff.). Um den deutschen Interessen entgegenzukommen, 
bestimmt Art. 13 Produkthaftungsrichtlinie daher, dass eine Haftung nach deutschem Arzneimittelrecht von 
der Produkthaftungslinie zunächst unberührt bleibt (Franzki aaO). Art. 13 Produkthaftungsrichtlinie wird 
durch § 15 ProdHaftG umgesetzt. Die deutsche Umsetzungsnorm schreibt vor, dass die Bestimmungen des 
ProdHaftG nicht anzuwenden sind, wenn jemand durch ein Arzneimittel geschädigt wird, das in den 
Anwendungsbereich der Arzneimittelhaftung fällt. § 15 Abs. 1 ProdHaftG statuiert daher ein 
Exklusivitätsverhältnis zwischen Produkt- und Arzneimittelhaftungsrecht (Franzki aaO, Rn. 10 mwN.). Auch 
unter Berücksichtigung des Umstandes, dass § 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AMG durch das Änderungsgesetz vom 



19.7.2002 (BGBl. I S. 2674) insoweit abgeändert wurde, als der Passus „und ihre Ursache im Bereich der 
Entwicklung oder der Herstellung haben“ gestrichen wurde, bestehen keine europarechtlichen Bedenken, 
wenngleich zu diesem Zeitpunkt bereits die Produkthaftungsrichtlinie existierte. Zwar wird zum einen 
vertreten, dass mit dem Wortlaut des Art. 13 der Produkthaftungsrichtlinie grundsätzlich davon auszugehen 
sei, dass der status quo des AMG von 1985 in seinem Bestand geschützt werden sollte (sog. 
Stichtagslösung); Abänderungen dieses Bestands des Arzneimittelhaftungsrechts wären dann lediglich 
innerhalb der Vorgaben der Produkthaftungsrichtlinie zulässig. Andererseits wird vertreten, dass das 
deutsche Arzneimittelhaftungsrecht als Rechtsgebiet gänzlich von den Vorgaben der 
Produkthaftungsrichtlinie, mithin auch Art. 13 der Produkthaftungsrichtlinie, befreit ist (sog. 
Bereichsausnahmelösung, vgl. zu dem Streitstand Franzki, aaO, 11 f.). Es kann dahinstehen, ob die 
Stichtagslösung oder die Bereichsausnahmelösung vorzugswürdig ist. Denn auch nach der Stichtagslösung 
wären keine europarechtlichen Bedenken ersichtlich. Insoweit war bereits in § 84 AMG in der Fassung des 
AMG durch Bekanntmachung vom 24.08.1976 eine Gefährdungshaftung normiert. § 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 
AMG in der heutigen Fassung sowie § 84 S. 2 Nr. 1 AMG a. F. sind insoweit überwiegend wortgleich. Sie 
decken sich insoweit nicht, als § 84 S. 2 Nr. 1 AMG a. F. zusätzlich erforderte, dass die Ursache der 
schädlichen Wirkungen des Arzneimittels im Bereich der Entwicklung oder der Herstellung bestanden 
haben muss. Da der Anwendungsbereich von § 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AMG im Vergleich zu der früheren 
Fassung des AMG sogar zu Gunsten des Verbrauchers geringere Voraussetzungen aufweist, ist erst Recht 
von einer Wirksamkeit der Norm auszugehen. Der Vorlage gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV an den 
Gerichtshof der Europäischen Union bedurfte es mithin nicht, da die richtige Anwendung von Unionsrecht 
derart offenkundig ist, dass für einen vernünftigen Zweifel kein Raum bleibt.

27
So auch beispielsweise das LG Düsseldorf, Az. 3 O 151/22, mit guter Begründung, der sich das Gericht 
anschließt.

28
3. Der Anspruch des Klägers scheidet indes jedoch bereits deshalb aus, weil er nicht hinreichend dargelegt 
hat, dass bei ihm ein Gesundheitsschaden besteht, der seine Ursache in den beiden streitgegenständlichen 
Impfungen hat. Der klägerische Vortrag ist insoweit voller Unzulänglichkeiten, Widersprüchen und 
offensichtlich unvollständigem Vortrag.

29
Zur Erinnerung: die streitgegenständlichen Impfungen haben am ... 04.2021 (Charge...) erstmalig und am ... 
05.2021 (Charge...) zum zweiten Mal stattgefunden.

30
In der Replik hat der Kläger unter anderem wortwörtlich vorgetragen, vor diesen Impfungen sei er gesund 
gewesen und habe bis auf Verdauungsbeschwerden keine Beschwerden gehabt. Hierbei handelte es sich 
angesichts der später vorgelegten ärztlichen Behandlungsunterlagen nicht um einen wahrheitsgemäßen 
Vortrag. Vielmehr hat der Kläger es bis zuletzt verschwiegen, dass er bereits vor den Impfungen unter 
gesundheitlichen Einschränkungen litt.

31
Außerdem ist dem Gericht aufgefallen, dass an vielen Stellen in dem ausufernden Klägervortrag Umstände 
vorgetragen werden, die offensichtlich mit dem streitgegenständlichen Fall überhaupt nichts zu tun haben.

32
Um zwei Beispiele zu nennen, wird auf folgende Passagen verwiesen:

33
Auf S.29 der Replik vom 14.05.2024 trägt der Kläger wortwörtlich Folgendes vor:

„Die Klägerin war vor der Injektion mit BNT162b2 vor dem 09.06.2021 eine lebenslustige Frohnatur und 
konnte ihrer Arbeit als Global Key Account Manager in der Verpackungsbranche beschwerdenfrei 
nachgehen. Unmittelbar nach der Verabreichung am 09.06.2021 war ihr bisher gekanntes Leben zu Ende. 
Sie kann seither Vieles nichts mehr, was vorher eine Selbstverständlichkeit für sie darstellte. Sie hat keine 
Kraft, ist schnell außer Atem. Sie hat temporäre Bewusstseinsstörungen und ist nach den kleinsten 
Kleinigkeiten chronisch erschöpft. Dennoch geht sie wieder ihrer Arbeit nach, weil sie ihren Arbeitsplatz 
nicht verlieren will. Dies kostet sie unendlich viel mehr Kraft als früher.“



34
Auf S.82 der Replik vom 14.05.2024 trägt der Kläger wortwörtlich – inklusive des Bildes einer Jounalistin der 
Zeitung Welt Folgendes vor:

„Es war einen Tag vor der Abstimmung im Deutschen Bundestag zur Einführung der allgemeinen Impfpflicht 
gegen COVID-19, als die mutige Redakteurin der „Welt“, E. B.“ sich selbst als Impf-Opfer geoutet hat. Wie 
man sieht eine schlanke, sportliche Frau. Genau wie die Klägerin.“

35
Kurzum: der Klägervertreter hat den Kläger in seinem Vortrag an mehreren Stellen als lebenslustige, 
schlanke, gesunde Frau dargestellt, die vor der Impfung völlig gesund gewesen sei.

36
Dem Gericht ist natürlich klar, dass dies Folge einer aufgrund mangelnder Sorgfalt unterbliebenen 
Anpassung der bei den Gerichten im Wesentlichen inhaltsgleich eingereichten Musterschriftsätze ist; 
andererseits verbleibt dadurch natürlich die Frage: Welche Angaben in den vielen hunderten Seiten basiert 
nun tatsächlich auf einem vorherigen Mandantengespräch und spiegelt tatsächlich die vom hiesigen Kläger, 
einem Mann fortgeschrittenen Alters, wiedergegeben gesundheitlichen Beeinträchtigungen wieder?

37
Aufgrund dieser Unklarheit hat das Gericht im Termin vom 18.06.2024 einige Zeit darauf verwendet, den 
Kläger hierzu informatorisch zu befragen. Hierbei stellte sich heraus, dass der schriftliche Vortrag nicht in 
jeder Hinsicht dem entsprach, was der Kläger äußerte.

38
In seiner informatorischen Anhörung rückte der Kläger im Grunde drei Aspekte in den Vordergrund, die für 
ihn nach der Impfung die „wesentlichen“ Beeinträchtigungen gewesen seien und im „Vordergrund“ 
gestanden hätten, nämlich eine Gehschwäche, Schlafstörungen und erhebliche Atemprobleme. Die Atem- 
und Gehprobleme hätten im Mai nach der Impfung begonnen. Er habe das beim Bergaufgehen im Urlaub 
am Gardasee bemerkt und beim Rasenmähen auf seinem Grundstück, das eine Hangneigung von 16% 
aufweise.

39
Zunächst ist anzumerken, dass der Kläger stark übergewichtig ist. Dies haben sowohl mehrere Behandler in 
der Anl. K57 vermerkt, als auch konnte sich das Gericht hiervon im Termin selbst ein Bild machen. Das mit 
Adipositas Tätigkeiten wie Bergaufgehen und Rasenmähen an Steilhängen zu einer erhöhten Atemfrequenz 
führt, dürfte selbsterklärend sein.

40
Nachdem der Kläger auf etwaige Vorerkrankungen auch auf Nachfrage des Gerichts nicht näher einging, 
wurden ihm umfangreiche Passagen aus der Anl. K57 vorgehalten. Er bestätigte dabei jeweils die 
vorgehaltenen Befunde, war aber auffällig bestrebt, diese zu relativieren und herunterzuspielen. Dass einige 
der dortigen Vorerkrankungen möglicherweise auch in einem Zusammenhang mit seinen vermeintlichen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen stehen könnten, scheint im Gedankengebäude des Klägers überhaupt 
nicht vorzukommen. Er selbst war es insofern, der in seiner Anhörung erwähnte, dass ihm bereits mehrere 
Ärzte geraten hätten, einen Psychiater zu konsultieren. Auf Nachfrage des Gerichts, ob er dies getan denn 
getan habe, gab der Kläger an, dass er einmal in Österreich in der Psychiatrie gewesen sei. Über die 
Gründe hierfür schwieg sich der Kläger allerdings aus und warf dem dort behandelnden Arzt lediglich vor, 
dieser habe ihn fälschlicherweise für betrunken gehalten. Aus dem Vortrag des Klägers kann man jedoch 
die Annahme herleiten, dass der Kläger tatsächlich unter psychischen Problemen leiden könnte und somit 
zahlreiche der geklagten Symptome auch psychosomatischer Natur sein konnten. Vortrag zu seinem 
Aufenthalt in der Psychiatrie hat der Kläger allerdings nicht vorgebracht.

41
Kurzum: Auch wenn weiterhin der Verdacht besteht, dass der Kläger hinsichtlich seiner gesundheitlichen 
Vorgeschichte unvollständig vorgetragen hat, so liefert doch bereits die Anl. K57 ein Bild des Klägers, aus 
dem sich ergibt, dass dieser bereits seit Jahren und auch seit längerer Zeit vor der Impfung alles andere als 
gesund war. Er weist Vorerkrankungen auf, die genauso gut seinen vermeintlichen Beschwerden 
begründen könnten.



42
Das Gericht schließt nicht a priori aus, dass es vorstellbar wäre, dass der Kläger unter Nebenwirkungen des 
Impfstoffes der Beklagten leiden könnte (niemand, auch nicht die Beklagte, behauptet, dass es solche nicht 
gäbe). Die genauen Krankheitsbilder des Klägers bleiben aber überwiegend unklar. Es ist überhaupt nicht 
klar, was bloß musterschriftsatzartig vorgetragen wurde und was tatsächlich konkret beim Kläger der Fall 
ist. Und so ist der Kläger seiner erweiterten Darlegungslast, seinen Gesundheitszustand vor und nach der 
Impfung substantiiert darzulegen, nur unzureichend nachgekommen. Die Klägerin kann sich nicht darauf 
beschränken, nur die für sie günstigen Tatsachen vorzutragen, sondern muss jedwede Tatsachen 
vortragen, die im Einzelfall für oder gegen eine Schadensverursachung sprechen. Das schließt auch Grund- 
und Parallelerkrankungen, Risikofaktoren sowie die Einnahme anderer Arzneimittel ein (Brock in: 
Kügel/Müller/Hofmann, 3. Auflage 2022, § 84 AMG Rn. 128).

43
Überdies wird von dem Kläger kein hinreichender Bezug zwischen den vorgetragenen Beschwerden und 
der streitgegenständlichen Impfung hergestellt. Es bleibt bereits völlig offen, wann genau welches 
Symtptom aufgetreten sein soll. In seiner Anhörung sprach er nur davon im Mai sei es zu Schlafstörungen, 
Atemproblemen und einer Gehschwäche gekommen. Soweit der Kläger vorträgt, er sei vor der Impfung 
gesund gewesen, lässt sich dies – wie bereits erwähnt – bereits mit den offensichtlich lückenhaft 
vorgelegten Krankenunterlagen widerlegen.

44
So ergibt sich neben dem bereits oben angesprochen Problem des krankhaften Übergewichts (Adipositas, 
z. B. auf S.9 Anl. K57 erwähnt, aber auch genauer auf S.37: BMI 34,6!; S.41: 33,2; beim Kläger liegt 
ausweislich der Unterlagen auch eine Fettleber vor)) auch ein Nikotinabusus (S.1 Anl. K57; S.40: „30 
Schachteljahre“; im Termin hat der Kläger gegenüber seinen damaligen anamnestischen Angaben lediglich 
von 20 Jahren gesprochen). Dass mit einem Nikotinabusus gleichsam eine Schädigung der Atemwege 
einhergehen kann, ist allgemein- und gerichtsbekannt. Überdies ist auf S.41 die ärztliche Schlussfolgerung 
enthalten, dass die Atemprobleme des Klägers am ehesten mit dem Übergewicht zu erklären seien.

45
Ebenfalls aus S.1 ergibt sich die Diagnose: „Zustand nach HWS-OP 2018“. Der Kläger hatte also bereits im 
Jahr 2018 eine OP an der Halswirbelsäule. Dass der Kläger angesichts dessen vorgetragen hat, er sei vor 
der Impfung abgesehen von Verdauungsproblemen gesund gewesen, kann nur Kopfschütteln auslösen. Auf 
S.33 Anl. K57 ist ersichtlich, dass es sich hier um eine ventrale Sequestrektomie und Fusion HW5/6 und 
HW 6/7 bei Bandscheibenvorfall HW 6/7 und HW 5/6 links handelte. Es wurde am 14.04.2022 ein 
Lumbalsyndrom diagnostiziert und der Kläger klagte über belastungsindizierte stechende Schmerzen 
lumbal. Dass dieser Zustand Auswirkungen auf die Gehfähigkeiten hat und Patienten hier zumeist 
versuchen, eine Schonhaltung einzunehmen, ist allgemein- und gerichtsbekannt. Dies könnte also 
genausogut Auslöser der entsprechenden, behaupteten Beschwerden des Klägers sein. Aufschlussreich ist 
hier auch die S.36 Anl. K57. In dem dortigen Arztbericht vom 03.01.2022 wird berichtet, dass der Kläger 
angegeben habe, nach längerem Stehen (10-15 Minuten) Lumbalgien zu haben. Er habe deshalb seit 03/21 
(also seit einem Zeitpunkt vor der Impfung) Krafttraining mit positivem Effekt gemacht. Daraus geht 
ebenfalls hervor, dass der Kläger bereits vor der Impfung über Symptome klagte, die mit seine Geh-/ Steh- 
und Sitzfähigkeit in Verbindung standen. Auf S.41 findet sich zudem die Diagnose einer Spondylarthrose 
der LWS.

46
Am 04.05.2021, also vor der zweiten Impfung, wurde beim Kläger eine Polypektomie im Magen 
durchgeführt und dabei ein Polyp festgestellt (S.4 Anl. K57); Auf S.5, bzw. im ärztlichen Bericht vom 
03.03.2021 (also vor der ersten Impfung) wird davon berichtet, dass beim Kläger zuletzt an einzelnen Tagen 
Bauchkoliken mit blutigem Durchfall aufgetreten seien.

47
Auch im Februar 2022 wurden beim Kläger Darmpolypen festgestellt (S.6 Anl. K57).

48
Der Kläger selbst hat angegeben, dass er zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einmal eine 
Coronainfektion hatte. Diese musste auch im Krankenhaus behandelt werden, was sich aus dem Bericht 
vom 16.08.2022 ergibt (S.8 Anl. K57). Es ist also genauso gut denkbar, dass der vermeintliche Zustand des 



Klägers auch durch diese Infektion bedingt ist. Die in dem Bericht genannte Diagnose einer Post-/ Long-
Covid Symprtomatik nach Impfung basiert hier übrigens allein auf den anamnestischen Angaben des 
Klägers, wie auch in allen anderen vorgelegten Arztberichten.

49
Am 27.09.2022 wurden beim Kläger auch Vitamin-D- und Folsäuremangel diagnostiziert (S.22 Anl. K57). 
Auch solche Mangelerscheinungen können gesundheitliches Missempfinden begründen, dies ist allgemein 
bekannt.

50
Am 22.07.2022 wurde beim Kläger aufgrund einer erweiterten Schwindelaufklärung ein Gehirn-CCT 
vorgenommen (S.29 Anl. K57). In dem Arztbericht ist erwähnt, dass es insoweit bereits am 18.03.2013 eine 
vergleichbare Vordiagnostik gegeben habe. Hierzu hat sich der Kläger indes ausgeschwiegen. Es liegt 
nahe, dass er schon zum damaligen Zeitpunkt Symptome beklagte, die die Ärzte zu einem Gehirn-CCT 
veranlasste.

51
Der Kläger hatte anfangs in seinem Vortrag auch verschiegen, dass er bereit längere Zeit vor der Impfung 
im Bereich des Oberbauches untersucht wurde und dabei eine Raumforderung im Bereich der Leber und 
der Nebenniere festgestellt wurde (vgl. etwa S.48 ff. Anl. K57, Arztbericht vom 10.12.2020). In der dortigen 
Beurteilung ist folgendes ausgeführt:

„Aufgrund der in der Voruntersuchung nachweisbaren zum Teil deutlichen Veratmungsartefakte besteht 
insgesamt eine erschwerte Verlaufsbeurteilbarkeit. Es zeigen sich in der Leber mehrere bis ca. 2,2 cm 
große Raumforderungen; die im GT in erster Linie an Hämangiome denken lassen, wobei einzelne Befunde 
auch in der Voruntersuchung eher wie Hämangiome imponieren, allerdings weitere Herde in der 
Voruntersuchung kein eindeutiges hämangiorntypisches Signalverhalten aufweisen. Auch kommen infolge 
der Veratmungsartefakte in der heutigen Kontrolluntersuchung mehr Herde zur Darstellung, DD wohl 
untersuchungstechnisch bedingt. Zur besseren Einschätzung sind die Befunde weiterhin kontrollbedürftig, 
sodass wir ein biphasisches Kontroll-CT in sechs Monaten empfehlen; zvvischenzeitlich auch eine 
sonographische Verlaufskontrolle. Ansonsten besteht eine erhebliche Steatosis hepatis mit streifenförmigen 
in erster Linie fokalen Minderverfettungen in Höhe des Gallenblasenbettes. An der linken Niere dorsal am 
Übergang vorn mittleren zum kaudalen Drittel eine größenunveränderte ca. 11 mm große zystische 
Raumforderung mit kleiner streifig knotiger Kontrastmittelanreicherung im medialen Wandbereich, z.B. 
Bosniak-Typ-IIF-Zyste, sodass wir diesbezüglich ebenfalls zur besseren Einschätzung eine 
Verlaufskontrolle mittels biphasischem CT in sechs Monaten empfehlen, um nicht einen gegebenenfalls sich 
entvÄckelnden suspekten Zystenwandprozess zu übersehen. Ansonsten weitere zum Teil auch parapelvin 
gelegene Nierenzysten links. Größenunverändert Darstellung von zwei bis ca. 2 cm großen 
Raumforderungen an den Nebennieren, in Zusammensicht mit der Voruntersuchung vereinbar mit 
Nebennierenadenomen.“

52
Die auf den weiteren Seiten folgenden Bericht zeigen, dass der Kläger über mehrere Monate, und zwar seit 
einer Zeit vor der Impfung, in engmaschiger Überwachung wegen der Raumforderungen im Bereich der 
Leber und Nebenniere war. So heißt es etwa auf S.56: „Nach Aktenlage kontrollbedürftige Veränderungen 
in Leber und Niere.“ Es liegt also nahe, dass bereits vor der Impfung Hinweise auf das später 
diagnostizierte Nierenzellenkarzinom vorgelegen haben.

53
Auf S.88 findet sich zudem die Diagnose: „Zustand nach Pseudotumor cerebri“. Auch dies hat der Kläger in 
seinem Vortrag anfänglich verschwiegen. Es ist gerichtsbekannt, dass mit dieser Erkrankung, die sich durch 
einen gesteigerten Hirndruck auszeichnet, Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen 
einhergehen können.

54
Ebenfalls unerwähnt lies der Kläger anfangs, dass ihm einmal ein Brusttumor operativ entfernt wurde (vgl. 
S.38 Anl. K57: Erwähnung eines onkologischen Berichts). Zu diesem Vorgang, der auf eine bereits 
stattgehabt Krebserkrankung hindeuten könnte, hat der Kläger ebenfalls nichts Näheres vorgetragen.

55



Hinsichtlich der Anl. K57 fällt zudem auf, dass nirgends eine Problematik mit dem Immunsystem diskutiert 
wird. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass beim Kläger irgendeine Infektanfälligkeit gegeben ist. Es gibt 
keinerlei Hinweise auf ein geschwächtes Immunsystem.

56
Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die vom Kläger behaupteten Symptome unmittelbar 
nach der Impfung aufgetreten sind. Die Behauptung, die Gehschwäche, die Schlafstörungen und die 
Atemprobleme hätten sich bereits im Mai nach Impfung eingestellt, erachtet das Gericht für nicht glaubhaft, 
denn ausweislich der vorgelegten Unterlagen hat sich der Kläger frühestens 5 Monate nach der zweiten 
Impfung erstmals mit den behaupteten Symptomen vorgestellt. In seiner informatorischen Anhörung gab er 
dann sogar an, dass die Symptome erst 6-8 Wochen nach der zweiten Impfung aufgetreten seien. Dies 
spricht eindeutig gegen einen engen zeitlichen Zusammenhang.

57
Letzten Endes sollte auch der Kläger erkennen, dass bei ihm augenscheinlich zahlreiche Risikofaktoren für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen gegeben sind (Alter, Fettleibigkeit, vergangener Nikotinabusus), so dass auch 
das Aortenaneurysma eher auf diese allgemeinen Riskofaktoren zurückzuführen ist, als auf den eher 
abwegigen Kausalschluss mit der Impfung. Ein diesbezüglicher Hinweis des Gerichts an den Kläger nach § 
139 ZPO war prozessual nicht veranlasst. Nach § 139 Abs. 1 S. 2 ZPO hat das Gericht darauf hinzuwirken, 
dass die Parteien sich rechtzeitig und vollständig über alle erheblichen Tatsachen erklären, insbesondere 
ungenügende Angaben zu geltend gemachten Tatsachen ergänzen. Nach § 139 Abs. 2 S. 1 ZPO darf das 
Gericht auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, 
soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist, seine Entscheidung nur stützen, wenn es darauf 
hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat. Ein Hinweis hat demnach im Interesse einer 
sachgerechten Entscheidung zu ergehen, wenn das Vorbringen einer Partei unklar oder lückenhaft ist oder 
sonstige Mängel aufweist und anzunehmen ist, dass der Mangel auf einem Versehen oder einem Irrtum 
beruht und die Partei auf den Hinweis hin den Mangel beseitigen wird (Fritsche in: MüKo ZPO, 6. Auflage 
2020, § 139 Rn. 9 ff.). Diese normativen Voraussetzungen liegen nicht vor. Da der Kläger durch 
eingehenden und von ihm erfassten Vortrag der Beklagten zutreffend über die Sach- und Rechtslage 
unterrichtet wurde, bedurfte es keines erneuten richterlichen Hinweises (vgl. Greger in: Zöller, ZPO, 34. 
Auflage 2022, § 139 Rn. 7 m.w.N). Vorliegend hat bereits die Beklagte im Rahmen der Klageerwiderung 
darauf hingewiesen, dass auf Grundlage des Klagevortrages völlig unklar ist, ob die Klägerin zum Zeitpunkt 
der angeblichen Impfung gesund gewesen sei oder ob die behaupteten gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen bereits vorbestehend gewesen seien und darüber hinaus die gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen größtenteils unklar blieben. Insbesondere im Rahmen der Duplik vom 01.08.2024 wurde 
der Kläger von der Beklagten erneut dezidiert darauf hingewiesen, dass der Vortrag zu den Erkrankungen 
weiterhin unsubstantiiert sei, insbesondere auch mangels Vorlage von nachvollziehbaren, lückenlosen 
Krankenunterlagen. Ebenso wurde erneut darauf verwiesen, dass ein Vortrag zum Gesundheitszustand der 
Klägerin vor der Impfung erforderlich sei.

58
4. Auf die Ausführungen unter der obigen Ziffer 3. käme es grundsätzlich aber bereits gar nicht an, denn die 
vermeintlichen Ansprüche des Klägers aus § 84 AMG sind auch deshalb ausgeschlossen, weil der Impfstoff 
kein negatives, sondern ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweist. Nach § 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AMG 
besteht eine Haftung nur bei schädlicher Wirkung des Arzneimittels, welches über ein nach den 
Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgeht. Eine Haftung besteht nach 
Gesetzeskonzeption damit lediglich für Arzneimittel, die ein negatives Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweisen. 
Auf diese Weise trägt die Vorschrift dem Umstand Rechnung, dass es sich bei Arzneimitteln um Produkte 
handelt, die unvermeidbar neben ihren therapeutischen Wirkungen auch Risiken in sich bergen (Brock in: 
Kügel/Müller/Hofmann, 3. Auflage 2022, § 84, R. 68). Das Nutzen-Risiko-Verhältnis umfasst eine Bewertung 
der positiven therapeutischen Wirkung im Vergleich zum Risiko des Arzneimittels (LG Mainz Urt. v. 
21.8.2023 – 1 O 192/22, BeckRS 2023, 21094 Rn. 31; LG Hof, Urt. v. 3.1.2023, Az.: 15 O 22/21, r+s 2023, 
275, Rn. 18 ff.; Brock aaO, Rn. 68 ff.). Die Nutzen-Risiko-Abwägung hat abstrakt-generellen Charakter und 
ist nicht bezogen auf den individuellen Geschädigten oder eine Untergruppe, dem dieser zugehört, 
vorzunehmen. Die Nutzen-Risiko-Abwägung findet jeweils für die gesamte durch die Indikationsangabe vom 
pharmazeutischen Unternehmer anvisierte Patientenpopulation statt (LG Mainz, aaO, Rn. 32; LG Kleve Urt. 
v. 25.1.2023 – 2 O 83/22, BeckRS 2023, 828, Rn. 28 ff.; Brock aaO, Rn. 82). Die Vertretbarkeit des Risikos 



hängt von der therapeutischen Wirksamkeit des Arzneimittels ab. Wird das Arzneimittel zur Behandlung 
einer potenziell tödlichen Erkrankung eingesetzt, können deutlich stärkere Nebenwirkungen im Rahmen der 
Abwägung in Kauf genommen werden. Hinsichtlich der schädlichen Wirkung kommt es auf den Zeitpunkt 
der jetzigen Beurteilung an (OLG Schleswig, Urteil vom 20.12.2013, Az. 4 U 121/11; LG Mainz, aaO., OLG 
Koblenz, 5 U 1375/23). Nach dem Schutzzweck der Haftungsnorm geht es letztlich darum, eine Haftung für 
den Fall zu begründen, dass schädliche, unvertretbare Wirkungen eintreten, die, wenn sie im 
Zulassungsverfahren bereits bekannt gewesen wären, eine Versagung der Zulassung nach § 25 Abs. 2 Nr. 
5 AMG begründet hätten (OLG Karlsruhe, Urteil vom 08.10.2008, Az. 7 U 200/07; LG Mainz aaO.). Bei der 
Prüfung des Verhältnisses von Nutzen und Risiko ist zudem zu beachten, dass im Rahmen der 
medizinischen Wissenschaft eine Datenhierarchie herrscht. So ist kontrollierten klinischen Prüfungen ein 
höherer Wert beizumessen als Einzelfallberichten und Verdachtsmeldungen (Brock aaO, Rn. 39).

59
Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe besteht sogar ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis. Ein solches 
ist bereits Voraussetzung für die Erteilung der Zulassung durch die Europäische Kommission, die der 
streitgegenständliche Impfstoff, nach fachlicher Beurteilung durch die EMA als hierfür zuständige Behörde 
auf Grundlage der hierzu durchgeführten wissenschaftlichen Studien, unstreitig erhalten hat. Der Impfstoff 
wird zudem kontinuierlich und engmaschig von den zuständigen Aufsichtsbehörden überwacht, da dies 
Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Zulassung ist. In diesem Zusammenhang hat der Ausschuss 
für Humanarzneimittel bei der EMA zuletzt mit frei zugänglicher und hier als Anlage B4 vorgelegter 
Entscheidung vom 15.09.2022 das positive Risiko-Nutzen-Verhältnis des Impfstoffes bestätigt und die 
Umwandlung in eine Standardzulassung empfohlen (vgl. ebenso LG Düsseldorf, 3 O 151/22, LG Mainz, 
Urteil vom 14.11.2023 – 9 O 37/23; LG Kleve, aaO., Rn. 32, OLG Koblenz, 5U 1375/23). Die 
Standardzulassung wurde aufgrund des positiven Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Impfstoffes am 
10.10.2022 erteilt (siehe Anlage B3). Darüber hinaus war zu berücksichtigen, dass, insoweit 
gerichtsbekannt, die EMA noch am 30.08.2023 die Sicherheit des Impfstoffes abermals bestätigt hat und 
der Europäischen Kommission empfohlen hat, den auf die COVID-19-Subvariante Omikron XBB.1.5 
angepassten Comirnaty®-Impfstoff zuzulassen. Der innerhalb der EMA zuständige Ausschuss für 
Humanarzneimittel CHMP hatte insoweit erklärt, alle verfügbaren Daten zu dem Impfstoff, einschließlich 
Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit, geprüft zu haben. Dabei hat der CHMP darauf hingewiesen, dass die 
Behörden seit der ersten Zulassung des Impfstoffes umfangreiche Erkenntnisse über die Sicherheit des 
Impfstoffs gewonnen hätten, die in der aktuellen Entscheidung berücksichtigt würden. Dieser Empfehlung 
hat sich die EU-Kommission angeschlossen und den auf die COVID-19-Subvariante Omikron XBB.1.5 
angepassten Comirnaty®-Impfstoff am 31.08.2023 zugelassen.
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Das Gericht ist nicht gehindert, sich bei der Feststellung eines positiven NutzenRisikos-Verhältnisses des 
Impfstoffes der Beklagten auf die diesbezüglichen Prüfungsverfahren vor der EMA und die diesbezüglichen 
Zulassungsentscheidungen der Europäischen Kommission zu stützen. Diese Schlussfolgerung steht für das 
Gericht zunächst fest aufgrund der Tatbestandswirkung des Durchführungsbeschlusses der Europäischen 
Kommission vom 10.10.2022 zur unbedingten Zulassung des Impfstoffs (Anlage B3), der den Beschluss 
vom 21.12.2020 über die bedingte (außerordentliche) Zulassung bestätigt.
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Das OLG Koblenz hat in seiner Entscheidung vom 26.06.2024, Az. 5 U 1375/23 hierzu Folgendes 
ausgeführt, dem sich das Gericht aus eigener Überzeugung vollumfänglich anschließt:
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Im Unionsrecht gilt der Grundsatz der Vermutung der Rechtmäßigkeit von Gemeinschaftsakten. Dieser 
Grundsatz besagt, dass die Rechtsakte einer europäischen Behörde – hier der Europäischen Kommission – 
Rechtswirkungen entfalten, solange sie nicht zurückgenommen, im Rahmen einer Nichtigkeitsklage für 
nichtig erklärt oder infolge eines Vorabentscheidungsersuchens oder eine Rechtswidrigeitseinrede für 
ungültig erklärt worden sind (EuGH, Urteil vom 12.02.2008 – C-199/06, juris Rn. 60). Dieser Grundsatz 
betrifft die Rechtsbeständigkeit von Gemeinschaftsakten und enthält – ähnlich wie die § 43 Abs. 1, § 44 
Abs. 1 VwVfG im nationalen Recht – das Prinzip der Rechtswirksamkeit auch fehlerhafter 
Gemeinschaftsakte. Er gestattet es insbesondere anderen europäischen und nationalen Behörden sowie 
Gerichten in nachfolgenden Verfahren von der Tatbestandswirkung dieses europäischen Rechtsakts 
auszugehen, das heißt in nachfolgenden Verfahren bei der Rechtsprüfung das tatbestandliche Vorliegen 



einer rechtswirksamen Zulassung festzustellen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 07.07.2022 – 1 WB 2/22, 
BVerwGE 176, 138-211, Rn. 205 – 206). Mit der Feststellung der rechtswirksamen Zulassung wird inzident 
das Vorliegen eines positiven Nutzen-Risiko-Verhältnisses festgestellt, da ein positives Nutzen-Risiko-
Verhältnis Tatbestands voraussetzung der Zulassung eines Arzneimittels ist, gleichgültig, ob auf nationaler 
oder europäischer Ebene. Bereits eine bedingte (außerordentliche) Zulassung, die für den 
streitgegenständlichen Impfstoff am 21.12.2020 unstreitig erteilt worden war, darf nach Art. 14-a Abs. 3 
Verordnung (EG) 726/2004 und nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 lit. a) Verordnung (EG) 507/2006 nur erfolgen, 
„wenn das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Arzneimittels positiv ist“. Mit der bedingten Zulassung werden dem 
Arzneimittelhersteller gemäß Art. 14-a Abs. 4 Verordnung (EG) 726/2004 „besondere Verpflichtungen“ 
auferlegt, die nach Abs. 5 darin bestehen, „laufende Studien abzuschließen oder neue Studien einzuleiten, 
um das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis zu bestätigen.“ Das Vorliegen eines positiven Nutzen-Risiko-
Verhältnisses ist nach des § 14-a Abs. 8 Verordnung (EG) 726/2004 erneut nachzuweisen, um eine 
ordentliche, fünf Jahre gültige Zulassung zu erhalten. In Erwägungsgrund Nr. 2 des 
Durchführungsbeschlusses für die unbedingte Zulassung des streitgegenständlichen Impfstoffs vom 
10.10.2022 wird von der EU-Kommission festgestellt, dass die Beklagte die ihr im Rahmen der bedingten 
Zulassung gemäß Art. 14-a Abs. 4 Verordnung (EG) 726/2004 auferlegten besonderen Verpflichtungen 
erfüllt hat. Die Prüfung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses war mithin wesentliche Voraussetzung sowohl für 
die bedingte Zulassung des Impfstoffs als auch für die Erteilung der unbedingten Zulassung, so dass mit der 
Zulassungsentscheidung zugleich das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis somit Bindungswirkung auch für 
die Zivilgerichte festgestellt wurde (zum Umfang der Tatbestandswirkung vgl. auch BGH, Urteil vom 
26.06.2023 – VIa ZR 335/21, BGHZ 237, 245-280, Rn. 12; wie hier auch LG Frankfurt, Urteil vom 
14.02.2024 – 2-12 O 264/22, juris Rn. 12; für die Verwaltungsgerichtsbarkeit allein in Bezug auf die 
Zulassungsentscheidung: BVerwG, Beschluss vom 07.07.2022 – 1 WB 2/22, BVerwGE 176, 138-211, juris 
Rn. 206 unter Bezugnahme auf BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 15.10.2009 – 1 BvR 3522/08, juris 
Rn. 50).
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Die am 10.10.2022 erteilte unbedingte Zulassung ist bis zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung 
unstreitig weder geändert noch ausgesetzt oder widerrufen worden (Art. 20a Verordnung (EG) 726/2004) 
und auch die Verwendung des Impfstoffs ist nicht durch die Kommission ausgesetzt worden (Art. 20 Abs. 4 
Verordnung (EG) 726/2004), so dass die Bindungswirkung unverändert fortbesteht.

64
Hiergegen kann auch nicht mit Erfolg eingewendet werden, es sei mit Art. 19 Abs. 4 GG unvereinbar, wenn 
die behördliche Zulassungsentscheidung nicht mehr vor den (nationalen) Zivilgerichten angegriffen werden 
könne. Zur Begründung verweist der Kläger auf den Beschluss vom 9. November 2021 (T-96/21) – der von 
dem Europäischen Gericht erster Instanz (EuG) erlassen wurde, wonach dem Einzelnen das 
Rechtsschutzbedürfnis und auch die Klagebefugnis fehlten, um den Beschluss der Europäischen 
Kommission zur Zulassung des Impfstoffs mit der Nichtigkeitsklage gemäß Art. 263 AEUV anzufechten. Die 
behördliche Zulassung eines Arzneimittels lässt – ungeachtet der Möglichkeit einer Vorlageentscheidung im 
Rechtszug – die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit des pharmazeutischen Unternehmers unberührt, 
§ 25 Abs. 10 AMG iVm Art. 15 Verordnung (EG) 726/2004. Die durch die Europäische Kommission gemäß 
Artikel 3 Verordnung (EG) 726/2004 erteilte Zulassung (vgl. Durchführungsbeschluss vom 10.10.2022, 
Artikel 1) steht einer nationalen Zulassung gleich, § 21 Abs. 1 Satz 1 AMG. Somit kann die 
Bindungswirkung der Zulassungsentscheidung im Zivilprozess in Frage gestellt werden, wenn substantiiert 
dargelegt wird, welche der Beklagten damals bereits bekannte Umstände bei der Zulassungsentscheidung 
nicht berücksichtigt worden sein sollen, bei deren Berücksichtigung eine andere Zulassungsentscheidung 
gerechtfertigt gewesen wäre, oder aber, wenn dargelegt wird, dass nach der Zulassung Nebenwirkungen 
des Impfstoffs bekannt geworden sind, deren Kenntnis im Zeitpunkt der Zulassung einer Zulassung 
entgegen gestanden hätten (so auch OLG Bamberg, Beschluss vom 14.08.2023 – 4 U 15/23 e, juris Rn. 15; 
vgl. auch BGH, Urteil vom 12.05.2015 – VI ZR 328/11, BGHZ 205, 270-287, Rn. 28). Gleiches dürfte gelten, 
wenn im Einzelnen begründet wird, dass ein Ermessensfehler bei der Nutzen-Risiko-Abwägung vorliegt, 
d.h. das Ermessen nicht ausgeübt oder überschritten wurde oder das Ermessen wider die gesetzlichen 
Bestimmungen erfolgte oder ein Verstoß gegen Denkgesetze und anerkannte Erfahrungssätze vorliegt.
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Die Notwendigkeit einer Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zur Durchführung eines 
Vorabentscheidungsverfahrens gemäß Art. 267 AEUV besteht nach Ansicht des Gerichts mangels 
Entscheidungserheblichkeit nicht. Die von dem Kläger formulierte (siehe Schriftsatz vom 10.06.2024, ab 
S.171) Vorlagefragte, ob die Beurteilung des Nutzen-Risikos ermessensfehlerfrei ist und keine 
ermessensfremden Erwägungen miteinbezogen wurden “ und„ob eine Vereinbarkeit mit der europäischen 
Verordnung(RG) 726/2004 und der Grundrechtecharta vorliegt“, betrifft weder die Auslegung der Verträge 
(vgl. Art. 267 Abs. 1 lit. a AEUV) noch die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, 
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union (vgl. Art. 267 Abs. 1 lit. b AEUV). Die Gültigkeit der 
Zulassungsentscheidung besteht mangels Widerrufs (Art. 20a Verordnung (EG) 726/2004) unverändert fort 
(siehe oben), vgl. auch insoweit OLG Koblenz, a. a. O.
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Dies gilt auch im Hinblick auf die von dem Kläger aufgeworfene Vorlagefrage der vermeintlichen Nichtigkeit 
der in Rede stehenden Entscheidung.
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Ganz grundsätzlich ist die Zulassungsfähigkeit und Übereinstimmung mit den Zulassungsvoraussetzungen 
Gegenstand der in dem Verwaltungsakt der Zulassung ausgesprochenen Rechtsfolge. Diese entfaltet in 
einem Zivilprozess grundsätzlich Tatbestandswirkung mit der Folge, dass, solange der Verwaltungsakt nicht 
durch die zuständige Behörde oder durch ein Verwaltungsgericht aufgehoben worden oder nichtig ist, nicht 
nur der Erlass des Bescheids als solcher, sondern auch sein Ausspruch von den Zivilgerichten 
hinzunehmen und ihren Entscheidungen zugrunde zu legen ist (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 03.03.2023 – 
19 U 222/22 –, juris, Rn. 113; LG Düsseldorf, 3 O 151/22). Eine grundsätzliche Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit einer Behördenentscheidung obliegt den Zivilgerichten nicht (vgl. auch BGH, Urteil vom 
02.12.2015 – I ZR 239/14).
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Der Vortrag der Klägerin, der nunmehr verwendete Impfstoff sei mit der in der Testphase verwendeten 
Version nicht mehr vergleichbar, so dass es sich letztlich um einen nicht zugelassenen Impfstoff handele, 
entbehrt jeglicher Grundlage. Konkrete Anhaltspunkte dafür, warum es sich bei der bei der Klägerin 
verabreichten Impfung um eine von der aus der Testphase verwendeten abweichende Version handeln soll, 
zeigt die Klägerin nicht auf. Sofern die Klägerin vorträgt, das zuvor verwendete BNT162b2.8 habe eine 
andere Proteinfaltung und wirke daher chemisch anders und ferner, dass die BNT162b2.9 Impfchargen 
oberhalb des Grenzwertes von 10ng pro Impfdosis mit DNA kontaminiert seien, ist dies nicht ansatzweise 
belegt. Gegen die Behauptung spricht die mehrfachen Überprüfungen und dadurch Kontrollmechanismen 
seitens der EMA für die einzelnen Zulassungen. Dass die Zulassung des Arzneimittels für das Vorliegen 
eines positiven Risiko-Nutzen-Verhältnisses herangezogen wird, ist kein Zirkelschluss, der den 
Anwendungsbereich des § 84 Abs. 1 AMG unverhältnismäßig einschränkt. Zum einen sieht § 84 Abs. 1 
AMG eine Haftung nicht nur bei zugelassenen Arzneimitteln vor, sondern für Arzneimittel, die der Pflicht zur 
Zulassung unterliegen oder durch Rechtsverordnung von der Zulassungspflicht befreit worden sind. So 
können insbesondere Arzneimittel oder Arzneimittelgruppen, die aufgrund des § 36 MG durch 
Rechtsverordnung von der Pflicht zur Zulassung freigestellt wurden, im Rahmen der Standardzulassung in 
den Verkehr gebracht werden, ohne dass das konkrete Produkt des Herstellers einer Einzelzulassung 
bedarf. In diesen Fällen kommt der Zulassungsprozess durch die zuständige Bundesoberbehörde bzw. der 
EMA nach § 21 AMG gerade nicht zur Anwendung. Die Haftung richtet sich in diesen Fällen dennoch 
weiterhin nach § 84 Abs. 1 AMG. Zudem schließt die Zulassung schon deswegen keine Haftung aus, weil 
immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse hinsichtlich des Nutzen-Risiko-Verhältnisses gewonnen 
werden, die gegebenenfalls auch die Zulassungsbehörden zu einer abweichenden Entscheidung 
veranlassen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse wurden auch hier während der fortlaufenden 
Überwachung mittels PSURs gewonnen, jedoch ohne dass die Zulassungsbehörde eine darauf beruhende 
abweichende Entscheidung traf, sondern die Zulassung vielmehr bestätigte. Zum anderen verfängt das 
Vorbringen des Klägers, im Rahmen des Zulassungsverfahren seien lediglich die von der Beklagten 
vorgelegten Dokumente geprüft worden, weshalb nicht auf die Zulassungsentscheidung abgestellt werden 
dürfte, nicht. Es ist auch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die EMA ihre 
Zulassungsentscheidung allein auf durch die Beklagte eingereichte Unterlagen gestützt hat. Darüber hinaus 
ist für das Gericht bei den von dem Kläger vorgebrachten sowie frei zugänglichen Fundstellen nicht 
erkennbar, ob diese nicht sogar gerade aufgrund der freien Zugänglichkeit von der EMA berücksichtigt 



wurden und insoweit gerade in die Nutzen-Risiko-Abwägung einbezogen worden sind. Der Vortrag des 
Klägers, der Impfstoff schütze nicht vor schweren Verläufen und sei stattdessen der Grund für eine 
erhebliche Übersterblichkeit, überzeugt nicht. Er klingt vielmehr verschwörerisch. Vielmehr dürfte es in der 
medizinischen Fachwelt weitestgehend einen Konsens dahingehend geben, dass der Impfstoff in 
erheblichem Umfang vor einem potenziell schweren Verlauf der Corona-Infektion schützt (vgl. LG Mainz, 
Urteil vom 14.11.2023 – 9 O 37/23). Wie der Kläger vor diesem Hintergrund behaupten kann, die von Politik 
und Medien vertretene Auffassung, die Impfung schütze vor einem schweren Verlauf, entbehre jeder 
wissenschaftlichen Grundlage, erschließt sich nicht (vgl. LG Mainz, aaO.). Insbesondere lässt sich die 
Wirksamkeit des Impfstoffes nicht mit einem Verweis auf mögliche Dunkelzahlen bezüglich 
Impfnebenwirkungen in Frage stellen, schon erst Recht nicht, wenn der Klägervertreter sich hier dazu 
versteigt, insoweit seine eigene Mandantschaft in diesem Musterklageverfahren und deren vermeintliche 
Leidensgeschicht ins Feld zu führen. Ebenso wenig genügen abweichende Einzelmeinungen, um einen 
wissenschaftlichen Konsens in Frage zu stellen (vgl. LG Mainz, aaO.). Entgegen dem Vorbringen des 
Klägers führte nach Erkenntnissen des Bundesamts für Statistik nicht die Impfung, sondern Covid-19 in den 
Jahren 2020 und 2021 zu einer erheblichen Übersterblichkeit, das heißt zu einer Zunahme der Sterberate 
um 3% beziehungsweise 4% über das demografisch zu erwartende Maß (vgl. BVerwG, aaO, juris, Rn. 81 
unter Verweis auf die Pressemitteilung vom Statistischen Bundesamt Nr. 014 vom 11. Januar 2022). 
Hinsichtlich der vorstehenden Ausführungen wird vollumfänglich auf das Urteil des LG Düsseldorf, a. a. O., 
Bezug genommen; der Begründung des Gerichts schließt sich das hiesige Gericht in jeder Hinsicht an.
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Die mit dem Impfstoff verbundenen Risiken bzw. Nebenwirkungen sind in der Gesamtabwägung nicht 
unvertretbar hoch. Zwischenzeitlich sind nach unbestrittenem Beklagtenvorbringen weltweit über 2,6 
Milliarden Dosen des Impfstoffs verabreicht worden. Die von Klägerseite genannten 404.082 bei der EMA, 
mithin in der Europäischen Union, gemeldeten Fälle an schweren Nebenwirkungen sind in der 
Vergleichszahl zu den verabreichten Impfdosen ohnehin bereits als sehr gering anzusehen. Darüber hinaus 
ist für die Kammer ausweislich des klägerischen Vortrags nicht zu erkennen, welche konkreten Daten den 
einzelnen Fällen zugrunde lagen. Zudem handelt es sich bei den Meldungen um reine 
Verdachtsmeldungen, bei denen ein kausaler Zusammenhang gerade nicht feststeht und von jedermann 
(also auch einem medizinischen Laien) aufgrund einer nicht nachprüfbaren subjektiven Behauptung 
gemeldet werden können. Auch der Kläger bestreitet insoweit selbst nicht das Vorbringen der Beklagten, 
dass es sich um reine Verdachtsfallmeldungen aus der EU handele. Ein negatives Nutzen Risiko-Verhältnis 
lässt sich daraus nicht ableiten (vgl. LG Mainz, Urteil vom 14.11.2023, S. 10; LG Düsseldorf, a.a. O.).
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Auch aus dem weiteren klägerischen Vortrag ergibt sich ein negatives Risiko-Nutzen Verhältnis nicht. Die 
Beklagte ist dem Vortrag des Klägers, im Rahmen einer klinischen Überprüfung seien bei ca. 1.400 von 
43.000 Probanden so starke Nebenwirkungen aufgetreten, dass diese aus der Studie hätten entfernt 
werden müssen, nachvollziehbar entgegengetreten, indem die Beklagte darauf hingewiesen hat, dass 
vielmehr verschiedene Gründe für die Studienausschlüsse verantwortlich waren, darunter eingetretene 
Corona-Infektionen, ein Wegzug der Probanden oder schlichtes Desinteresse an der weiteren 
Studienteilnahme. Zudem ist bereits aus der von der Klägerin selbst zum Beweis angebotenen Anlage K1 
ersichtlich, dass ein Teil der ausgeschiedenen Probanden lediglich ein Placebo erhalten hat. Es ist 
sinnbildlich für den gesamten Klägervortrag, dass versucht wird, auch unter teils grotesker Verdrehung der 
Wirklichkeit bestimmte Unterlagen für die eigene Agenda zu instrumentalisieren. Gleiches gilt für die von der 
Klägerin in der Anlage K2 eingereichten Liste, bei der es sich nach Angaben der Klägerin um im Rahmen 
der Zulassungsstudie festgestellte Nebenwirkungen handeln soll. Aus der Liste selbst ist indes ersichtlich, 
dass das Dokument sich nicht auf einen Zeitraum vor der Zulassung bezieht. So auch LG Düsseldorf, a. a. 
O., dem sich das Gericht vollständig anschließt.
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Soweit der Kläger geltend macht, die verwendeten Lipidnanopartikel seien toxisch, es entstünden freie 
Spike-Proteine mit schädlicher Wirkung und der Impfstoff sei geeignet, die menschliche DNA zu verändern, 
entbehrt der Vortrag jeder wissenschaftlichen Grundlage. Die Zulassung hätte bei Unterstellung des 
klägerischen Vortrags als wahr dann nicht durch die EMA als Arzneimittel erfolgen dürfen, sondern nach 
gentherapeutischen Vorschriften. Dies hätte die Bewertung von Gen- und Zelltherapien zuständige 
Ausschuss für neuartige Therapien (Committee for Advanced Therapies, CAT) bei der EMA bedurft sowie 



eine anschließende Prüfung vom Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for 
Human Use, CHMP). Die Prüfung durch den CHMP ist ebenso Zulassungsvoraussetzung für eine 
Arzneimittelzulassung seitens der EMA. Vor diesem Hintergrund bestehen für die Kammer keine Zweifel, 
dass die EMA als Aufsichtsbehörde beider Zulassungsverfahren die Einordnung des Impfstoffes nicht 
ermessensfehlerhaft verkannte und ein falsches Zulassungsverfahren durchführte.Soweit der Kläger 
schriftsätzlich durch Verlinkungen auf peer-reviewed Aufsätze verweist, ist dies bereits prozessual 
unzulässig. Eine Verlinkung ersetzt keinen Sachvortrag. Die Bezugnahme auf Anlagen kann insoweit den 
schriftsätzlichen Vortrag lediglich ergänzen, diesen aber nicht ersetzen (vgl. BGH, Beschluss vom 
27.09.2001 – V ZB 29/01 = BeckRS 2001, 30208659; vgl. BGH, Urteil vom 23.01.2006 – II ZR 306/04 = 
NJW-RR 2006, 827). Auch erfüllen die beigefügten Aufsätze nicht die Anforderung des § 184 S. 1 GVG. 
Gemäß § 184 S. 1 GVG ist die Gerichtssprache deutsch.

72
Das Gericht schließt sich auch insoweit der Entscheidung des LG Düsseldorf, a. a. O., an.
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Eine andere Bewertung ergibt sich auch nicht aus dem Vortrag der Klägerin, lediglich ein Teil der 
Impfchargen sei für die angeblich eingetretenen Impfschäden verantwortlich. Sofern der Kläger auf die 
hausinterne Statistik ihrer Prozessbevollmächtigten verweist, insbesondere darauf, dass es weiter 
Mandanten gebe, der durch einmalige Impfung derselben Impfcharge an schwerwiegenden Impffolgen 
leide, ist diese Statistik mangels empirischer Datenlage schon nicht aussagekräftig. Sofern der Kläger 
vorträgt, die einzelnen Chargen würden lediglich durch Sichtprüfung untersucht um die weitere Überprüfung 
von Monopartikeln sowie die Integritätsprüfung finde im Labor der Beklagten selbst statt, weshalb es keine 
verlässlichen Angaben über die Chargen gebe, verfängt dieser Einwand nicht. Der von dem Kläger 
beschriebene Prüfprozess durch die Beklagte selbst entspricht vielmehr den gesetzlichen Vorgaben. Nach § 
14 Abs. 1 Nr. 1 AMG ist die Herstellungserlaubnis nur zu erteilen, wenn für die nach § 19 AMG 
erforderlichen Chargenprüfungen eine Person mit der nach § 15 AMG erforderlichen Sachkenntnis 
verantwortlich ist. Die Chargenprüfung liegt damit auch im Verantwortungsbereich der Beklagten. Darüber 
hinaus unterliegt der Covid-19 Impfstoff der Beklagten der staatlichen Chargenprüfung gemäß § 32 Abs. 1 
AMG. Die Chargenprüfung erfolgt gemäß den Leitlinien des Europäischen Direktorats für die Qualität von 
Arzneimitteln durch eines der benannten europäischen Kontrolllabore. In Deutschland wird die Kontrolle 
vom PEI durchgeführt (bestätigend die Bundesregierung in der Drucksache 20/6384). Die Behauptung der 
Klägerin, eine solche staatliche Chargenprüfung sei nicht vorgenommen worden, erfolgt ohne Substanz. 
Anhaltspunkte für begründete Zweifel bestehen für das Gericht nicht. Das Gericht schließt sich auch 
insoweit der Entscheidung des LG Düsseldorf, a. a. O., an.
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Soweit der Kläger die besondere Gefährlichkeit der Impfcharge durch einen Verweis auf eine in den USA 
betriebene Internetdatenbank mit dem Titel „How bad is my batch“ deutlich machen möchte, fehlt es auch 
hier an einem wissenschaftlichen Ansatz. Auch dieser Vortrag dient allein der offensichtlich 
prozesstaktischen Überfrachtung des Klagevortrags. Dass diese Internetberichte sich im Rahmen einer 
unabhängigen wissenschaftlichen Untersuchung als richtig erwiesen hätten, ist nicht ersichtlich. Hinzu 
kommt, dass etwaige Mängel der Chargenprüfung in den USA nichts über die Qualität der Chargenprüfung 
in Europa und speziell in Deutschland aussagen würden (so auch BVerwG, Beschluss vom 07.07.2022, 1 
WB 2/22, Rn. 165 f.; LG Düsseldorf, a. a. O.).
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5. Ein Anspruch des Klägers ergibt sich auch nicht aus § 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AMG.
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Danach besteht eine Ersatzpflicht des pharmazeutischen Unternehmers nur dann, wenn der Schaden 
infolge einer nicht den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft entsprechenden Kennzeichnung (§ 
10 AMG), Gebrauchsinformation (= Packungsbeilage, § 11 AMG) oder Fachinformation (§ 11a AMG) 
eingetreten ist. Vorliegend bestehen keine Anhaltspunkte, dass eine dieser Produktinformationen zum 
maßgeblichen Zeitpunkt nicht dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprach.
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Was der pharmazeutische Unternehmer an Informationen in die Informationsträger (Kennzeichnung, 
Gebrauchs- und Fachinformationen) gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 2 AMG aufzunehmen hat, richtet sich nach den 



Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft. Die aufzunehmenden Informationen ergeben sich zum 
einen aus den Prüfungsunterlagen, die bei der Zulassung des Arzneimittels eingereicht werden, das heißt 
die aufgrund der Prüfungsunterlagen bekannt sind, und zum anderen aus sämtlichen sonstigen 
wissenschaftlich anerkannten Sachverhalten, einschließlich des allgemeinmedizinischen Wissenstandes 
aufgrund von Tatsachen und Erfahrungen, die in der Fachliteratur geschildert und in der ärztlichen Praxis 
beobachtet werden. Dies bedeutet nicht, dass die jeweiligen Erkenntnisse unter Wissenschaftlern 
unumstritten sein müssen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse unterliegen naturgemäß häufig Unschärfen 
und Unsicherheiten. Es bedarf zur Aufnahme mithin einen zumindest ernst zu nehmenden Verdacht, dass 
zwischen der Arzneimittelanwendung und einer unerwünschten schädlichen Wirkung ein Zusammenhang 
besteht (vgl. BGH, Urteil vom 24.01.1989 – VI ZR 112/88 = NJW 1989, 1542, 1544; vgl. OLG Schleswig, 
Urteil vom 20.12.2013 – 4 U 121 = NJW-RR 2014, 805, 807; vgl. LG Hof, Urteil vom 03.01.2023 – 15 O 
22/21; vgl. LG Aachen, Beschluss vom 18.12.1970 – 4 KMs 1/68 = JZ 1971, 507, 516 (Contergan); Brock 
in: Kügel/Müller/Hofmann, 3. Auflage 2022, § 84 Rn. 102).
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Dieser ernst zu nehmende Verdacht muss dabei auf validen, wissenschaftlichen Daten beruhen (Franzki, in: 
BeckOGK AMG § 84 Rn. 102 f.). Dass eine Aufnahme der Information bei einem ernst zu nehmenden 
Verdacht zu erfolgen hat, ergibt ebenso die europarechtskonforme Auslegung. Nach den Leitlinien der 
Europäischen Kommission soll der Abschnitt über Nebenwirkungen nur solche Nebenwirkungen enthalten, 
für die zumindest der Verdacht eines Kausalzusammenhangs besteht. Die Beurteilung schließt vor allem 
Daten aus klinischen Prüfungen, Beobachtungsstudien und Einzelfallberichten ein. Auch gibt es hier klare 
Vorgaben, ab welcher Häufigkeit und vor allem in welcher Form diese in der Information aufzuführen sind. 
Schädliche Wirkungen ohne einen vermuteten Kausalzusammenhang sollen dahingehend gerade nicht in 
die Arzneimittelinformation aufgenommen werden (European Commission, A guideline on summary of 
product characteristics (SmPC), September 2009, S. 15: „Adverse events, without at least a suspected 
causal relationship, should not be listed in the SmPC“; Brock in: Kügel/Müller/Hofmann, 3. Auflage 2022, § 
84 Rn. 105).
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Allein subjektive und medizinisch nicht überprüfte Berichte eines oder mehrere Geimpfter führen daher nicht 
zu einer rechtlichen Verpflichtung, die geschilderten Symptome in die Fach- und Gebrauchsinformationen 
oder das Aufklärungsmerkblatt aufzunehmen (vgl. LG Mainz, Urteil vom 14.11.2023 – 9 O 37/23; LG 
Düsseldorf, a. a. O.).
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Aus dem Klagevortrag ergibt sich nach Auffassung des Gerichts – den vorstehend skizzierten Maßstab 
zugrunde gelegt – schon nicht nachvollziehbar, dass die entsprechende Kennzeichnung, Fach- oder 
Gebrauchsinformation entgegen der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft unzureichend war, 
wobei es nach Auffassung des Gerichts insoweit dahinstehen kann, ob insoweit auf den Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens der Charge oder aber den Zeitpunkt der Impfung – hier April/ Mai 2021 (vgl. zum 
Streitstand OLG Bamberg, Beschluss vom 14.08.2023 – 4 U 15/23 e; LG Hof, Urteil vom 03.01.2023 – 15 O 
22/21 m.w.N.; Franzki, in: BeckOGK AMG § 84 Rn. 103; OLG Koblenz, 5 U 1375/23).
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Auch diesbezüglich hat die Beklagte in ihren Schriftsätzen wiederholt und außerordentlich substantiiert die 
Klagepartei auf ihren unzureichenden Vortrag hingewiesen, so dass es keines diesbezüglichen Hinweises 
des Gerichts mehr bedurfte. Soweit der Kläger sich darauf beruft, dass die Beklagte unzutreffende Angaben 
gemacht habe, trägt sie schon nicht substantiiert vor, inwiefern die Beklagte vor der hier 
streitgegenständlichen Impfung hinreichend gesicherte und auf wissenschaftlichen Daten beruhende 
Erkenntnisse darüber gehabt haben soll, dass die Impfung zu den beim Kläger aufgetretenen 
Nebenwirkungen führen könnte. Der Klagevortrag unterstellt dies an vielen Stellen lediglich ins Blaue hinein. 
Dabei verkennt das Gericht nicht, dass es einer Partei nicht verwehrt werden darf, eine tatsächliche 
Aufklärung auch hinsichtlich solcher Punkte zu verlangen, über die sie selbst kein zuverlässiges Wissen 
besitzt und auch nicht erlangen kann. Die Partei kann insoweit eine von ihr nur vermutete Tatsache 
behaupten und unter Beweis stellen. Unzulässig wird ein solches prozessuales Vorgehen aber spätestens 
dann, wenn die Partei ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts 
willkürlich Behauptungen „aufs Geratewohl“ oder „ins Blaue hinein“ aufstellt (vgl. BGH, Schluss vom 
16.04.2015 – IX ZR 195/14; vgl. LG Hof, Urteil vom 03.01.2023 – 15 O 22/21).
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Der klägerische Vortrag hinsichtlich der aus den Studien ausgeschlossenen Probanden ist, wie bereits aus 
den vom Kläger selbst eingereichten Anlagen ersichtlich, nicht zutreffend (s. o.). Der weitere Vortrag zu 
angeblichen Kenntnissen der Beklagten über Nebenwirkungen und zurückgehaltene Informationen erfolgt 
lediglich ins Blaue hinein.
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Auch aus dem Haftungsausschluss in den Verträgen zwischen der Beklagten und der Europäischen 
Kommission über die Lieferung der Impfstoffe (vorgelegt als Anlage K13) kann nicht geschlossen werden, 
dass die Beklagte bereits bei Vertragsschluss Kenntnis von einer angeblichen Gefährlichkeit und 
erheblichen Nebenwirkungen des Impfstoffs hatte. Vielmehr dürfte die Vereinbarung der darin enthaltenen 
Haftungsfreizeichnung im Hinblick darauf getroffen worden sein, dass es sich bei dem Produkt der 
Beklagten um einen neuartigen Impfstoff handelte, dessen Langzeitwirkungen noch nicht abschließend 
bekannt sein konnten. Die Beklagte hatte daher ein erkennbares und nachvollziehbares Interesse daran, 
kein unkalkulierbares Haftungsrisiko für bisher unbekannte Komplikationen einzugehen. Gleichzeitig 
bestand ein hohes gesellschaftliches und politisches Interesse an der Bereitstellung des Impfstoffes zur 
Eindämmung der Pandemie und zum Schutz der Bevölkerung (so auch LG Mainz, Urteil vom 14.11.2023 – 
9 O 37/23; OLG Düsseldorf, a. a. O.).
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Dafür, dass die Fach- und Gebrauchsinformationen zum Zeitpunkt der Zulassung den Erkenntnissen der 
medizinischen Wissenschaft entsprochen haben, spricht zur Überzeugung des Gerichts zudem, dass die 
Fach- und Gebrauchsinformation Teil der Zulassungsunterlagen selbst sind gemäß § 22 AMG i.V.m. Art. 6 
VO (EG) Nr. 726/2004 sowie Art. 19 RL 2001/83/EG. Die Fach- und Gebrauchsinformationen werden 
seitens der EMA vor Zulassung des Arzneimittels durch die Europäische Kommission daraufhin geprüft, ob 
sie mit den Ergebnissen der analytischen, pharmakologisch-toxikologischen und klinischen Prüfungen 
übereinstimmen. Für die Zeit nach der Zulassung werden die Fach- und Gebrauchsinformationen im 
Rahmen der PSUR weiterhin engmaschig überprüft (Brock, in: Kügel/Müller/Hofmann, 3. Auflage, 2022, § 
84 AMG Rn. 95 f.).
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Auch in diesem Zusammenhang ist es bedeutsam, dass der Impfstoff der Beklagten zwischenzeitlich 
(unstreitig) eine unbedingte Zulassung erhielt. Warum das hier anders sein sollte, hat der Klägerin nicht 
nachvollziehbar und mit Substanz dargelegt.
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Auch insoweit besteht für das Gericht keine Zweifel an der Richtigkeit der damit verbundenen behördlichen 
Entscheidungen. Die Beklagte hat unstreitig stets die erforderlichen PSUR eingereicht. Welche konkreten 
Erkenntnisse in diesen Berichten nicht berücksichtigt worden sein sollen, ist weder ersichtlich und noch von 
der Klagepartei vorgetragen. Unbehelflich ist jedenfalls die Vorlage unzähliger Studien (losgelöst von deren 
Qialität), die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wurden (exemplarisch sei insoweit z. B. auf K66 
verwiesen, die Studie wurde zu Beginn des Jahres 2024 veröffentlicht).
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Der Einwand der Klagepartei, die Beklagte sei verpflichtet gewesen, der angeblichen „Verharmlosung“ der 
Impfung durch die Politik und die öffentliche Berichterstattung entgegenzutreten, überzeugt nicht. Zunächst 
sind im Rahmen der Norm lediglich die Fach- und Gebrauchsinformationen relevant, nicht die Äußerungen 
Dritter. Weiter ist nicht ersichtlich, aus welchen anderen rechtlichen Gesichtspunkten die Beklagte 
verpflichtet gewesen sein sollte, angeblichen „Verharmlosungen“ entgegenzutreten. Unterstellt es wären 
unzutreffende Informationen über die Risiken der Impfung seitens staatlicher Stellen verbreitet worden, so 
kämen hier allenfalls Amtshaftungsansprüche in Betracht (so auch LG Mainz, Urteil vom 14.11.2023 – 9 O 
37/23; LG Düsseldorf, a. a. O.).
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Ebenfalls verfangen die Ausführungen des Klägers zur fehlerhaften Aufklärung vor der Impfung nicht. Im 
Gegenteil: sie sind vollkommen abwegig. Die Aufklärung obliegt gemäß § 630e BGB allein den impfenden 
Behandlern und nicht der Beklagten als Herstellerin. Soweit die Klägerin darauf abstellt, den Ärzten seien 
bewusst Informationen vorenthalten worden, erfolgt auch diese Behauptung ins Blaue hinein. Insoweit ist 
schon weder ersichtlich noch vorgetragen, welche konkreten Informationen vorenthalten worden seien. 



Auch wurde in sämtlichen Gebrauchsinformationen, die vor dem Übergang in die Standardzulassung 
veröffentlicht wurden, darauf hingewiesen, dass das Arzneimittel unter besonderen Bedingungen 
zugelassen wurde und ein weiterer Nachweis für den Nutzen des Arzneimittels erwartet werde. Überdies 
war auch in der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt, dass es sich bei dem streitgegenständlichen Impfstoff 
um einen neuartigen Impfstoff handelte, zu welchem noch keine Langzeitstudien existieren konnten.
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Hinsichtlich des Vorstehenden so auch LG Düsseldorf, a. a. O., dessen Begründung sich das Gericht 
vollends anschließt.
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II. Ein Anspruch aus § 32 GenTG kommt nicht in Betracht. Gemäß § 32 Abs. 1 GenTG ist der Betreiber 
verpflichtet, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen, wenn infolge von Eigenschaften eines 
Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen, jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit 
verletzt oder eine Sache beschädigt wird. § 37 Abs. 1 GenTG bestimmt, dass bei der Anwendung eines 
Arzneimittels, das im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes an den Verbraucher abgegeben wurde, § 
32 GenTG keine Anwendung findet. Da der Impfstoff ein Arzneimittel und nicht wie von der Klagepartei 
vorgetragen ein Gentherapeutikum ist, scheidet eine Haftung aus GenTG aus. Auf die Ausführung hierzu 
weiter oben, S.15/16 dieses Urteils, wird Bezug genommen.
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III. Der vom Kläger geltend gemachte Schadensersatzanspruch ergibt sich auch nicht aus §§ 823 Abs. 1, 
Abs. 2 in Verbindung mit §§ 223, 224, 230 StGB, 5, 95 AMG, geschweige denn aus § 826 BGB.
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Der Beklagten kann vorliegend keine schuldhafte Pflichtverletzung angelastet werden. Insbesondere hat die 
Beklagte nicht die ihr im Rahmen der deliktischen Produzentenhaftung obliegende 
Verkehrssicherungspflicht verletzt, indem sie nicht vor den von der Klägerin behaupteten 
Gesundheitsschäden gewarnt hat. Ein Hersteller, der mit dem Inverkehrbringen eines fehlerhaften Produkts 
eine Gefahrenquelle schafft, muss im Rahmen des technisch Möglichen und wirtschaftlich Zumutbaren 
dafür sorgen, dass seine Kunden, Benutzer des Produkts und sonstige Dritte nicht in ihren von § 823 Abs. 1 
BGB geschützten Rechtsgütern beeinträchtigt werden (BGH, Urteil vom 16.12. 2008 – VI ZR 170/07 = NJW 
2009, 1080; BGH, Urteil vom 31.10.2006 – VI ZR 223/05 = NJW 2007, 762). Nach dem Inverkehrbringen 
trifft den Hersteller eine Produktbeobachtungspflicht. Er muss seine Produkte auf noch nicht bekannte 
schädliche Eigenschaften hin beobachten und über deren sonstige, eine Gefahrenlage schaffende 
Verwendungsfolgen informieren (BGH, Urteil vom 17.03.1981 – VI ZR 286/78). Diese Warnpflicht besteht 
aber nur, wenn aufgrund der Erkenntnisse der (medizinischen) Wissenschaft und Praxis erkennbar ist, dass 
die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts besteht. Allein aufgrund eines eingetretenen Schadens kann 
nicht darauf zurückgeschlossen werden, dass auch eine Warnpflicht besteht (vgl. Erwägungen in BGH, 
Urteil vom 17.03.1981 – VI ZR 286/78). Auch diesbezüglich ist ein ernst zu nehmender Verdacht zu fordern 
der, wie im Rahmen der Ausführungen zu § 84 Abs. 1 Nr. 2 AMG dargelegt, beim Inverkehrbringen des 
Impfstoffes grade nicht bestand. Zudem spricht die fortlaufende Aktualisierung der Fach- und 
Gebrauchsinformationen dafür, dass die Beklagte im weiteren Verlauf ihrer Produktbeobachtungspflicht 
nachkommt. Andere Anknüpfungspunkte für eine Pflichtverletzung im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB sind 
nicht erkennbar. Soweit der sich dazu versteigt vorzutragen, die Beklagte habe bewusst und gewollt auf 
eine Zerstörung der Immunsysteme hingewirkt als Voraussetzung für die Einbringung fremder mRNA und 
aus reiner Profitgier klinische Studien verfälscht und damit neben § 823 Abs. 1 BGB ebenso die 
Tatbestände des § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 223, 224 226 StGB und §§ 5, 95 AMG sowie § 826 BGB 
erfüllt, handelt es um nicht ansatzweise belegte Behauptungen. Offensichtlich soll mit dieser Art des 
Vortrags ein bestimmtes Klientel bedient werden. Etwaige deliktischen Ansprüche scheitern zudem bereits 
daran, dass der keine kausal auf der Impfung mit dem Impfstoff der Beklagten beruhende 
Gesundheitsschädigung darlegen konnte (s. o.). Das Gericht schließt sich auch insoweit der Entscheidung 
des LG Düsseldorf, a. a. O., an.
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Darüber hinaus fehlen nach Ansicht des Gerichts in dem völlig überfrachteten Klagevortrag gleichwohl 
jedwede Anhaltspunkte für einen Vorsatz nach §§ 823, 826 BGB. Jenseits der Tatsache, dass bereits der 
objektive Tatbestand nicht dargelegt ist, ist insbesondere nicht ersichtlich, dass die Beklagte – wie 



klägerseits behauptet – bewusst und gewollt das Immunsystem als Voraussetzung dafür, fremde mRNA 
einbringen zu können, der zu impfenden Personen ausgeschaltet hat und dass sie wusste und hinnahm, 
dass der von ihr entwickelte und produzierte Impfstoff in hoher Häufigkeit zu erheblichen Nebenwirkungen 
bis hin zum Tod der Impflinge führt, dass sie die klinischen Studien manipuliert und diese bei der 
Aufsichtsbehörde eingereicht hat, um so in den Genuss einer Notfallzulassung zu gelangen, die einen 
Vertrieb des Impfstoffs in der EU ermöglichte. Es ist auch nicht ersichtlich, dass sie derartiges billigend in 
Kauf genommen hätte.
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Schließlich scheidet auch ein Anspruch aus § 826 BGB aus. Hiernach ist derjenige, der in einer gegen die 
guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlichen Schaden zufügt, zum Ersatz dieses 
Schadens verpflichtet. Sittenwidrig handelt, wer gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht 
Denkenden verstößt. Hierfür genügt es grundsätzlich nicht, dass der Handelnde vertragliche Pflichten 
verletzt, gegen eine gesetzliche Vorschrift verstößt oder bei einem anderen einen Vermögensschaden 
hervorruft. Vielmehr muss sich die besondere Verwerflichkeit des Verhaltens aus dem verfolgten Ziel, den 
eingesetzten Mitteln, der zu Tage tretenden Gesinnung oder den eingetretenen Folgen ergeben (vgl. BGH, 
Urteil vom 20.11.20212 – VI ZR 268/11). Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, da die Entwicklung eines 
Impfstoffes mit einem positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis, dessen therapeutischer Nutzen auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse seine etwaigen schädlichen Wirkungen überwiegt (vgl. dazu oben), nicht 
verwerflich sein kann (vgl. so auch LG Detmold, Urteil vom 13.02.2024 – 02 O 85/23).
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Darüber hinaus handelt es sich bei den Behauptungen des Klägers, die Beklagte habe aus Voraussetzung 
einer Haftung über die Norm des § 5 AMG wäre gewesen, dass es sich hier streitgegenständlich um ein 
sog. bedenkliches Arzneimittel gehandelt hätte. Bedenklich sind nach der Legaldefinition des § 5 Abs. 2 
AMG diejenigen Arzneimittel, bei denen nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
der begründete Verdacht besteht, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen 
haben, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß 
hinausgehen. Wie bereits oben ausgeführt, ist für die Annahme einer Bedenklichkeit im Sinne von § 5 AMG 
– ähnlich wie bei § 84 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AMG – die wissenschaftliche Unvertretbarkeit der schädlichen 
Wirkungen des Arzneimittels maßgeblich. Die (Un-)Vertretbarkeit der schädlichen Wirkungen eines 
Arzneimittels ist durch eine auf die jeweilige Indikation des Medikaments bezogene Nutzen-Risiko-
Abwägung zu ermitteln (vgl. nur Rehmann, 5. Aufl. 2020, AMG § 5 Rn. 2 und § 84 Rn. 5). Diese Abwägung 
fällt im vorliegenden Fall – bei ausreichender Datenlage – zugunsten der Nutzen des Impfstoffs aus. Auf die 
obigen Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Dass vor der 
Zulassung des Impfstoffs durch die EU-Kommission keine Langzeitstudien vorhanden waren, ist auch im 
Rahmen dieses Haftungstatbestands unerheblich, wie bereits oben im Rahmen der Prüfung von § 84 AMG 
dargelegt wurde und worauf erneut verwiesen wird. Wegen des durchgehend positiven Nutzen-Risiko-
Verhältnisses des streitgegenständlichen Impfstoffs muss das Gericht auf die von der Klagepartei weiter 
aufgeworfenen Fragen zu einem Verschulden der Beklagten – teilweise in Form von bloßen Vermutungen 
oder gar Hypothesen – nicht mehr eingehen. Nur ergänzend wird angemerkt, dass der Vortrag der 
Klagepartei eine weitere Überprüfung des Verschuldens der Beklagten nicht zulässt, weil er nicht erkennen 
lässt, welche Nebenwirkung der Beklagten zu welchem Zeitpunkt bekannt gewesen sein soll, über die sie 
aber zu diesem Zeitpunkt – angeblich fehlerhaft – nicht informiert hat. Der Impfstoff der Beklagten ist 
demnach als unbedenklich einzustufen, so dass ein Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB iVm § 5 AMG ohne 
Erfolg bleibt.
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So auch das OLG Koblenz, Az. 5 U 1375/23, dem sich das Gericht vollumfänglich anschließt.

B.
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Der Kläger hat letzten Endes auch keinen Anspruch auf die mit dem Hauptsacheantrag Ziffer 4. begehrten 
Auskünfte. § 84a AMG scheidet hier als Anspruchsnorm aus.
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Nach § 84a Abs. 1 S. 1 AMG kann der Geschädigte von dem pharmazeutischen Unternehmer Auskunft 
verlangen, sofern Tatsachen vorliegen, die die Annahme begründen, dass ein Arzneimittel den Schaden 



verursacht hat, es sei denn, dies ist zur Feststellung, ob ein Anspruch auf Schadensersatz nach § 84 AMG 
besteht, nicht erforderlich. Der Anspruch richtet sich gemäß § 84a Abs. 1 S. 2 AMG auf dem 
pharmazeutischen Unternehmer bekannte Wirkungen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen sowie ihm 
bekannt gewordene Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Wechselwirkungen und sämtliche weiteren 
Erkenntnisse, die für die Bewertung der Vertretbarkeit schädlicher Wirkungen von Bedeutung sein können. 
Nach§ 84a Abs. 1 S. 3 AMG sind die §§ 259 bis 261 des BGB entsprechend anzuwenden. Der Anspruch ist 
nach § 84a Abs. 1 S. 4 AMG ausgeschlossen, soweit die Angaben auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
geheim zu halten sind oder die Geheimhaltung einem überwiegenden Interesse des pharmazeutischen 
Unternehmers oder eines Dritten entspricht.
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Der Auskunftsanspruch des § 84a AMG soll das Informationsdefizit kompensieren, welchem der 
Arzneimittelgeschädigte im Vergleich zum pharmazeutischen Unternehmer hinsichtlich der Eigenschaften 
des Arzneimittels unterliegt. Der Wissensvorsprung des pharmazeutischen Unternehmers resultiert daraus, 
dass dieser, selbst wenn er nicht selbst Hersteller des Medikaments ist, einen deutlich besseren Einblick in 
den Entwicklungs- und Herstellungsprozess des Medikaments hat als der Arzneimittelgeschädigte. Insoweit 
stellt § 84a AMG eine Ergänzung der Kausalitätsvermutung des § 84 Abs. 2 AMG dar, welche ebenfalls den 
Zweck der beweisrechtlichen Stärkung des Arzneimittelgeschädigten verfolgt. Seine Grenzen erreicht der 
Auskunftsanspruch, wenn er zur Ausforschung von Geschäftsgeheimnissen genutzt werden soll (Franzki, 
in: BeckOGK AMG § 84a Rn. 2).
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Voraussetzung des Auskunftsanspruchs ist, dass der Arzneimittelanwender Tatsachen darlegt, die die 
Annahme begründen, dass ein konkretes Arzneimittel den Schaden im Sinne des § 84 Abs. 1 AMG, mithin 
eine nicht unerhebliche Verletzung der dort geschützten Rechtsgüter, verursacht hat. Derartige 
Indiztatsachen können beispielsweise sein: Ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der 
Arzneimittelverwendung und dem Auftreten der Rechtsgutsverletzung, ein vergleichbarer Schadenseintritt 
bei anderen Personen, das Abklingen bzw. Wiederauftreten der Symptome bei Absetzen bzw. 
Wiederanwenden des Medikaments, die Einnahme eines kontaminierten Arzneimittels und der Ausschluss 
anderer schadensgeeigneter Faktoren. Der Gesetzgeber hat im Rahmen der Gesetzesbegründung 
festgehalten, dass der Umfang und die Detailliertheit der zu nennenden Tatsachen einzelfallbezogen zu 
beurteilen sind und Sachverhaltsaufklärungsschwierigkeiten des Arzneimittelanwenders dabei zu 
berücksichtigen sind (BT Drucksache 14/7752 S. 20). Darüber hinaus trifft aber den Arzneimittelanwender, 
wie im Rahmen des Schadensersatzanspruchs nach § 84 AMG auch, beim Auskunftsanspruchs eine 
erweiterte Darlegungslast. Der Arzneimittelanwender muss den gesamten Lebenssachverhalt vortragen, der 
zu Beurteilung der Verbindung zwischen der Arzneimittelverwendung und dem eingetretenen Schaden von 
Bedeutung ist (Franzki, in: BeckOGK AMG § 84a Rn. 10 f.).
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Bei Bestehen des Auskunftsanspruchs kann der Arzneimittelanwender Informationen zu allen dem 
pharmazeutischen Unternehmer bekannten Wirkungen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen des 
Arzneimittels sowie zu ihm bekannt gewordenen Verdachtsfällen von Nebenwirkungen und 
Wechselwirkungen verlangen. Darüber hinaus richtet sich der Auskunftsanspruch auf sämtliche weiteren 
Erkenntnisse, die für die Bewertung der Vertretbarkeit schädlicher Wirkungen von Bedeutung sein können. 
Die geschuldete Auskunft erstreckt sich dabei nur auf die Mitteilung von Tatsachen. Die Auskunftspflicht 
umfasst keine Schlussfolgerungen oder Wertungen des pharmazeutischen Unternehmers (Franzki, in: 
BeckOKG AMG § 84a Rn. 18; Brock in: Kügel/Müller/Hofmann, Arzneimittelgesetz, 3. Auflage 2022, § 84a 
AMG Rn. 32). Die Auskunftspflicht des Unternehmers ist dabei auf solche Verdachtsfälle beschränkt, die in 
ihrem Schadensbild mit den beim Anspruchsteller eingetretenen Gesundheitsbeeinträchtigungen 
vergleichbar sind oder auf Informationen, die sich auf die konkret behaupteten schädlichen 
Arzneimittelwirkungen, mithin auf das im konkreten Einzelfall vorgebrachte Krankheitsbild beziehen (vgl. 
OLG Hamm, Urteil vom 09.12.2020 – 3 U 82/19). Denn nur solche Verdachtsfälle können einen Beitrag zur 
Aufklärung des konkreten Ursachenzusammenhangs liefern und damit im Einzelfall zur Beurteilung der 
Haftungssituation erforderlich sein (vgl. Hieke, Die Auskunftspflicht des pharmazeutischen Unternehmers 
nach § 84a Abs. 1 AMG, PharmR 2005, 35, 40). Der Auskunftsanspruch ist ebenfalls ausgeschlossen, 
wenn die begehrten Informationen anderweitig beschafft werden können (Brock, in: Kügel/Müller/Hofmann, 
Arzneimittelgesetz, 3. Auflage 2022, § 84a Rn.18.).



102
Dem Kläger steht der geltend gemachte Auskunftsanspruch bereits deshalb nicht zu, weil er nicht 
ausreichend Indiztatsachen dargelegt hat, welche die Annahme begründen, dass der Impfstoff der 
Beklagten seine Beschwerden verursacht hat.

103
Das Gericht stellt nicht in Abrede, dass es weltweit Personen gibt, die nach der Impfung mit dem 
streitgegenständlichen Impfstoff über gesundheitliche Beschwerden wie die behaupteten Kopfschmerzen, 
Müdigkeit, Schwindel, Atemprobleme etc. klagten, da sich diese als mögliche Beschwerden auch aus den 
Stellungnahmen des PEIs ergibt.

104
Der Kläger hat jedoch im oben genannten Sinne ausreichende Indiztatsachen, welche bei ihm die Annahme 
einer Schadensverursachung durch den Impfstoff plausibel erscheinen ließen, nicht dargelegt. Es kann 
insoweit auf die obigen Ausführungen (S. 19 ff. des Urteils) Bezug genommen werden (so im Ergebnis auch 
OLG Koblenz, 5 U 1375/23).

C.

105
Nachdem nach den vorstehenden Ausführungen bereits dem Grunde nach kein Schadensersatzanspruch 
des Klägers besteht, erweist sich auch sein Feststellungsantrag als unbegründet. Gleiches gilt für den 
Antrag auf Ersatz der Rechtsanwaltskosten und die weiteren Nebenforderungen.

D.

106
Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, diejenige zur vorläufigen Vollstreckbarkeit 
auf § 709 S.1, 2 ZPO.

107
Der Streitwert wird letztlich auf 275.000,- EUR festgesetzt:

- Klageantrag zu 1.: 150.000,- EUR

- Klageantrag zu 2.: 100.000,- EUR (angesichts der Dramatik der vom Kläger behaupteten 
Gesundheitsschäden und den damit verbundenen denkbaren Folgeschäden dürfte der Antrag insoweit sehr 
zurückhaltend bemessen sein);

- Klageantrag zu 4.: 25.000,- EUR (10% der addierten Klageanträge zu 1. und 2.)


